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1 Einleitung 

Am 10.11.2023 hat der Bundestag eine umfassende Reform des Energiewirtschaftsge-

setzes (EnWG) beschlossen. Im Rahmen dieser Novelle wurde der neue § 13k „Nutzen 

statt Abregeln“ in das EnWG eingeführt und ist am 29.12.2023 in Kraft getreten.  

Ziel dieser neuen Systemdienstleistung ist die Nutzung von Strom aus Anlagen nach 

§ 3 Nummer 1 des Erneuerbare-Energien-Gesetzes (EE-Anlagen), der ansonsten auf-

grund von Netzengpässen hätte abgeregelt werden müssen, in zusätzlich zuschaltbaren 

Lasten. Zu diesem Zweck bestimmen die Betreiber von Übertragungsnetzen mit Regel-

zonenverantwortung (ÜNB) frühestens zwei Tage (D-2) und spätestens zwei Stunden 

vor Handelsschluss der vortägigen Auktion am Spotmarkt einer Strombörse am Vortag 

(D-1) bis 10:00 Uhr für den Folgetag bzw. Liefertag (D) die stündlichen Strommengen 

aus EE-Anlagen, die voraussichtlich wegen strombedingter Engpässe im Übertragungs-

netz reduziert werden müssten („Abregelungsstrommengen“). Das Gesetz sieht im Ziel-

modell vor, dass die ÜNB durch tägliche wettbewerbliche Ausschreibungen, die spätes-

tens bis D-1 10:00 Uhr durchgeführt werden, welche der berechtigten Teilnehmer in wel-

cher Höhe und zu welchem Zeitpunkt Abregelungsstrommengen am Tag D nutzen, be-

stimmen. Der Start der Regelung erfolgt zum 1. Oktober 2024. Dabei gestattet der Ge-

setzgeber den ÜNB ab dem 01.10.2024 eine zweijährige Erprobungsphase, in der die 

Zuteilung der Abregelungsstrommengen durch ein vereinfachtes pauschaliertes Zutei-

lungsverfahren (d.h. keine wettbewerbliche Ausschreibung) erfolgt. Die ÜNB machen 

von dieser Regelung Gebrauch.  

Die ÜNB sollen dazu gemäß § 13k Abs. 6 S. 1 EnWG bis spätestens zum 1. April 2024 

ein Umsetzungskonzept erstellen, welches der Regulierungsbehörde Bundesnetzagen-

tur (BNetzA) vorgelegt wird. Gem. § 13k Abs. 7 Satz 2 EnWG überprüft die BNetzA das 

Konzept dahingehend, ob es in seiner konkreten Ausgestaltung dazu geeignet ist, die 

Abregelung von Strom aus Anlagen nach § 3 Nummer 1 des Erneuerbare-Energien-

Gesetzes effektiv zu reduzieren und die Netz- und Systemsicherheit nicht zu beeinträch-

tigen. Zudem kann die Regulierungsbehörde gem. § 13k Abs. 7 Satz 1 EnWG durch 

Festlegung nach § 29 Absatz 1 Vorgaben zur Anerkennung der dem Betreiber von Über-

tragungsnetzen entstehenden Kosten machen. Die ÜNB gehen von einer sachgerechten 

Kostenanerkennung in einer Festlegung als verfahrensregulierte Kosten der noch abzu-

schließenden freiwilligen Selbstverpflichtung aus.  

Unter § 13k Abs. 6 S. 2 Nr. 1 – 8 EnWG werden Mindestvorgaben aufgeführt, die im 

Umsetzungskonzept der ÜNB enthalten sein müssen. Das Umsetzungskonzept wird in 

diesem Dokument beschrieben sowie, falls notwendig, weitere Hinweise dazu gegeben. 

Nach Kapitel 2 (Begriffsbestimmungen) wird in Kapitel 3 bis 10 auf jeden einzelnen As-

pekt der eben genannten gesetzlichen Vorgaben eingegangen. Die jeweiligen Kapitel 
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werden mit dem relevanten Auszug des Gesetzestextses sowie der Gesetzestextbe-

gründung1 eingeleitet, gefolgt von den Ausarbeitungen der ÜNB. In Kapitel 11 finden 

sich ergänzende Beispielrechnungen zur Konkretisierung einzelner Inhalte des Vergü-

tungsrahmens.  

1.1 Einordnung und Gültigkeit des ÜNB-Konzeptes 

Das vorliegende Umsetzungskonzept fokussiert auf die Erprobungsphase, die planmä-

ßig am 01.10.2024 startet und bis zum 30.09.2026 laufen soll. Mögliche weitere Rege-

lungsgegenstände, die über den Zeitraum hinausgehen, sind unter dem Vorbehalt der 

Evaluation und weiteren Anpassung auf Basis der Erfahrungen innerhalb der Erpro-

bungsphase zu verstehen. 

1.2 Stakeholdereinbindung und Branchendialog  

Das vorliegende Umsetungskonzept ist unter bestmöglicher Einbindung und Mitwirkung 

der relevanten Stakeholder erstellt worden. Die ÜNB haben sich bei der Erstellung des 

Konzepts nicht auf die Minimalanforderungen des § 13k EnWG zurückgezogen, sondern 

sind aktiv auf die Branche zugegangen, um relevante Perspektiven zum Thema zu er-

fahren. Sie sind bei der Erstellung des Umsetzungskonzepts mit eingeflossen, um einen 

bestmöglichen Rahmen für eine erfolgreiche Umsetzung zu schaffen. Dabei galt es im 

vorgegeben gesetzlichen Rahmen den Erwartungen an das Konzept (weniger Abrege-

lungen von EE-Anlagen durch Stärkung der Sektorenkopplung) gerecht zu werden.  

In Abstimmung mit BNetzA und BMWK haben die ÜNB einen Branchendialog organisiert 

und durch mehrere Informationsveranstaltungen ab Januar 2024 (Link zu veröffentlich-

ten Unterlagen) potentielle Interessenten/Teilnehmer diskriminierungsfrei über den ge-

planten Rahmen informiert und deren Anforderungen und Sichtweisen abgefragt. Zu-

sätzlich haben die ÜNB über die Internetseite www.netztransparenz.de relevante Infor-

mationen mit potentielle Interessenten/Teilnehmer geteilt. 

Darüber hinaus haben die ÜNB potenzielle Teilnehmer befragt, um mögliche Pilotpro-

jekte zu identifizieren, die in der Erprobungsphase teilnehmen könnten. Weiterhin wur-

den bilaterale Austauschtermine mit Interessenten für eine mögliche Teilnahme organi-

siert.  

Relevante Verbände wurden direkt angesprochen und eingebunden. Durch ÜNB-Vor-

träge bei verbandsinternen Informationsveranstaltungen und Gremiensitzungen wurden 

die Konzeptionsüberlegungen zudem mit weiteren Experten der Energiewirtschaft dis-

kutiert und der Bitte zur Meldung von potentiellen „Pilotprojekten“ vorgetragen. 

 

1 Deutscher Bundestag Drucksache 20/9187: https://dserver.bundestag.de/btd/20/091/2009187.pdf, S. 24ff., abgerufen 

am 22.03.2024 

https://www.netztransparenz.de/xspproxy/api/staticfiles/ntp-relaunch/dokumente/systemdienstleistungen/betriebsf%C3%BChrung/nutzen-statt-abregeln/informationsveranstaltung-f%C3%BCr-potentielle-teilnehmer-am-19012024/2024-01-19_informationsveranstaltung_13k.pdf
https://www.netztransparenz.de/xspproxy/api/staticfiles/ntp-relaunch/dokumente/systemdienstleistungen/betriebsf%C3%BChrung/nutzen-statt-abregeln/informationsveranstaltung-f%C3%BCr-potentielle-teilnehmer-am-19012024/2024-01-19_informationsveranstaltung_13k.pdf
https://www.netztransparenz.de/de-de/Systemdienstleistungen/Betriebsf%C3%BChrung/Nutzen-statt-Abregeln/Informationsveranstaltung-f%C3%BCr-Verteilnetzbetreiber-am-23012024
https://dserver.bundestag.de/btd/20/091/2009187.pdf
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Für eine gute netzebenenübergreifende Abstimmung der Umsetzung wurden Verteil-

netzbetreiber (VNB) intensiv in die Konzeption eingebunden. Die Einbindung wurde wie 

folgt organisiert:  

• VNB-Informationsveranstaltungen: Die ÜNB haben VNB-Informationsveranstal-

tungen am 23.01.2024 (Link zu veröffentlichten Unterlagen) und 07.03.2024 

durchgeführt und die Betroffenheit in den jeweiligen Regelzonen abgefragt.  

• Daruf aufbauend Organisation von bilateralen Austauschen mit betroffenen 

VNB in den Regelzonen.  

• Berücksichtigung von Diskussionsaspekten in der ÜNB-Konzepterstellung u.a.: 

o Abstimmung zum Zuschnitt von ÜNB-Entlastungsregionen 

o Diskussion einer Anschlussnetzbetreiber-Bestätigung im Rahmen des 

Registrierungsverfahrens (Veto-Recht) zur Wahrung der Betriebshoheit 

des Anschlussnetzbetreibers 

o Operative Prozesseinbindung, Datenaustausch und Information zu Zu-

teilungsvolumen an Entlastungsanlagen im Verteilnetz 

o Vereinfachtes Vorgehen bei der Umsetzung des EE-Eigenverbrauchs-

konzept: ÜNB und VNB haben für die mögliche Anwendung des EE-Ei-

genverbrauchskonzeptes von EE-Erzeugungsanlagen mit direkt ange-

schlossenen Entlastungsanlagen gem. § 13k Abs. 4 EnWG ein verein-

fachtes Vorgehen für die Erprobungsphase besprochen. 

• Information im Rahmen der Netzbetreiberkooperation Connect+ zu 

§ 13k EnWG und dem ÜNB-Umsetzungsprojekt 

Ein kontinuierlicher weiterer Austausch mit betroffenen VNB und weiteren Stakehol-

dern ist auch nach der ÜNB-Konzeptabgabe am 1. April 2024 vorgesehen. 

 

  

https://www.netztransparenz.de/xspproxy/api/staticfiles/ntp-relaunch/dokumente/systemdienstleistungen/betriebsf%C3%BChrung/nutzen-statt-abregeln/2024-01-23_vnb-informationsveranstaltung_13k_.pdf
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2 Begriffsbestimmungen 

Begriff Beschreibung / Erläuterung 

13k-Preis Der Preis, der von den berechtigen Teilnehmern zu 

tragen ist und den finanziellen Selbstbehalt der Las-

ten je MWh abbildet. Der 13k-Preis wird von den 

ÜNB in der Erprobungsphase im Voraus je Zeitraum 

festgelegt. 

Abregelungsstrommengen Prognosestrommengen nach § 13k Abs. 2 Satz 1 

EnWG, EE-Strommengen, welche voraussichtlich 

wegen strombedingter Engpässe im Übertragungs-

netz reduziert werden müssten. 

Berechtigte Teilnehmer Teilnehmer nach § 13k Abs. 3 Satz 1 EnWG 

Day-Ahead Auktionspreis (DA-

Preis) 

Stündlicher Spotmarktpreis einer Strombörse ge-

mäß § 3 Nr. 42a EEG 

Delta Durchschnittliche Differenz aus spezifischen Kosten 

für positiven Redispatch und DA-Preis je MWh 

Eigenverbrauchsentlastungs-

anlage 

Eine Entlastungsanlage, die die Regelung nach 

§ 13k Abs. 4 EnWG in Anspruch nimmt 

Einsatzverantwortlicher (EIV) Einsatzverantwortlicher im Sinne des Rollenmodells 

für die Marktkommunikation im deutschen Energie-

markt 

Erneuerbare-Energien-Analge 

(EE-Anlage) 

Anlage nach § 3 Nr. 1 EEG 

Entlastungsanlage Anlage nach § 13k Abs. 3 Satz 1 EnWG 

Entlastungsgruppe Aggregation von Kleinentlastungsanlagen in einer 

Entlastungsregion 

Entlastungsregion Geographisch eindeutig abgegrenzte Gebiete nach 

§ 13k Abs. 6 Satz 2 Nr. 1 EnWG 

Finanzielle Erstattung Die Erstattung, welcher im Rahmen der Erprobungs-

phase von den ÜNB an den berechtigten Teilnehmer 

für jede zugeteilte und verbrauchte Strommenge 

ausgezahlt wird. 

Kleinentlastungsanlage Entlastungsanlage mit einer installierten elektri-

schen Nennleistung < 100 kW 
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Mehrkosten (MK) Mehrkosten der Redispatchmaßnahmen im Ver-

gleich mit der Beschaffung der Hochfahrleistung am 

Vortag im Spotmarkt 

Preisobergrenze Begrenzung des Referenzpreises bzw. Einkaufs-

preises 

Referenzpreis Referenzpreis, welcher mithilfe des 13k-Preises die 

finanzielle Erstattung durch eine Differenzbildung für 

den Teilnehmer bemisst 

Stromnebenkosten (SNK) Entlastungsanlagenspezifische Kostenbestandteile, 

die in variable, d.h. arbeitsabhängige, und fixe, d.h. 

leistungsabhängige, Kostenbestandteile aufgeteilt 

werden. 

Variable SNK (EUR/MWh) beinhalten: 

• NNE-Arbeitskomponente  

• KWKG-Umlage 

• Offshore Netzumlage 

• § 19 Abs. 2 StromNEV 

• Stromsteuer  

Fixe SNK (EUR/MW/Jahr oder EUR/MW/Monat) be-

inhalten: 

• NNE-Leistungskomponente 

Weitere Kostenbestandteile (insb. weitere Steuern) 

werden im Rahmen des Umsetzungskonzepts nicht 

betrachtet. 

Übertragungsnetzbetreiber 

(ÜNB) 

Betreiber von Übertragungsnetzen mit Regelzonen-

verantwortung im Sinne des § 3 Nr. 10a EnWG. 

Wenn im weiteren Dokument „der/den ÜNB“ er-

wähnt ist, bezieht sich die Aussage auf den ÜNB, in 

dessen Netzgebiet/Regelzone die Entlastungsan-

lage oder Kleinentlastungsanlage angeschlossen 

ist, für die die Registrierung beantragt wird. 

Zielkonzept Im Zeitraum nach der Erprobungsphase ab 

01.10.2026 soll das Zielmodell zur Anwendung kom-

men. Das Zielkonzept beschreibt den umzusetzen-

den Rahmen ab 01.10.2026 und basiert auf den Er-

fahrungen der Erprobungsphase. 
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3 Entlastungsregionen (§ 13k Abs. 6 S. 2 Nr. 1 EnWG) 

Auszug Gesetzestext: 

„die Bestimmung einer oder mehrerer geographisch eindeutig abgegrenzter Gebiete als 

Entlastungsregionen, in der oder in denen die Entlastungsanlagen angeschlossen sein 

müssen, mit einer Begründung, inwiefern durch die gewählte Gebietsdefinition die Re-

duzierung der Wirkleistungserzeugung von Anlagen nach § 3 Nummer 1 des Erneuer-

bare-Energien-Gesetzes effektiv verringert werden kann“ (§ 13k Abs. 6 S. 2 Nr. 1 EnWG) 

Auszug Gesetzestextbegründung: 

„Zu den wesentlichen Ausgestaltungselementen zählt gemäß Nummer 1 die von den 

Übertragungsnetzbetreibern festzulegende Region, in der die Entlastungsanlagen ange-

siedelt sein müssen, um eine engpassentlastende Wirkung zu erzielen und eine Abre-

gelung von erneuerbaren Energien zu vermeiden.“ 

 

Das Umsetzungskonzept der ÜNB soll Entlastungsregionen und eine Begründung für 

den Zuschnitt enthalten. § 13k Abs. 6 Satz 2 Nr. 1 EnWG legt „die Bestimmung einer 

oder mehrerer geographisch eindeutig abgegrenzter Gebiete als Entlastungsregionen, 

in der oder in denen die Entlastungsanlagen angeschlossen sein müssen, mit einer Be-

gründung, inwiefern durch die gewählte Gebietsdefinition die Reduzierung der Wirkleis-

tungserzeugung von Anlagen nach § 3 Nummer 1 des Erneuerbare-Energien-Gesetzes 

effektiv verringert werden kann“ fest. 

Dies erfolgte unter der Zielstellung ÜNB-Entlastungsregionen in der Erprobungsphase, 

von Anfang Oktober 2024 bis Ende September 2026, auszuweisen.  

Diese Entlastungsregionen wurden bestimmt auf Basis der:  

• Herleitung von Regionen aus historischen Daten der Abregelung von EE-Anla-

gen. 

• Erfahrungswerte aus operativen ÜNB-Prozessen und Analysen in diesen. 

• Berücksichtigung von Netzplanungsaspekten (insb. ÜNB-Netzausbau und EE-

Anlagenzubau). 

3.1 Begründung für die Ausweisung der Entlastungsregionen 

In den Entlastungsregionen sollen zusätzliche Lasten die Reduzierung der Wirkleis-

tungserzeugung von Anlagen nach § 3 Nummer 1 des Erneuerbaren-Energien-Gesetzes 

verringern.  

Die Gewährleistung der Wirkweise einer zusätzlichen Last in den Entlastungsregionen 

auf die Vermeidung der Reduzierung der Wirkleistungserzeugung wurde in einem drei-

stufigen Prozess validiert:  
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• Herleitung von Regionen aus historischen Daten der Abregelung von EE-Anla-

gen. 

• Erfahrungswerte aus operativen ÜNB-Prozessen und Analysen in diesen. 

• Berücksichtigung von Netzplanungsaspekten (insb. ÜNB-Netzausbau und EE-

Anlagenzubau). 

In den nachfolgenden Unterkapiteln werden die historischen Daten der Abregelung von 

EE-Anlagen für die bereits bestehenden DENA-Regionen2 gesondert und vertieft be-

trachtet. 

Erfahrungswerte aus operativen ÜNB-Prozessen  

Es bestehen Engpässe zwischen den DENA-Regionen als auch innerhalb der DENA-

Regionen.  

Die DENA-Regionen bzw. die darin enthaltenen Landkreise wurden mit deren netztech-

nischen Wirksamkeit auf Engpässe analysiert und bewertet, um bei der Ausweisung von 

Engpassentlastungsregionen engpassverstärkende Effekte auszuschließen. Der Bewer-

tungsmaßstab wurde wie folgt zugrunde gelegt: 

• Keine engpassverstärkende Effekte innerhalb der ausgewiesenen Entlastungs-

region  

• Landkreise haben eine ähnliche Wirkung und können zu einer einzigen Entlas-

tungsregion zusammengefasst werden. 

• Die ÜNB-Analysen zur Ausweisung der Entlastungsregionen wurden mit be-

troffenen Verteilnetzbetreibern abgestimmt. Hauptbetroffene VNB: Avacon Netz 

GmbH, EWE Netz GmbH, E.DIS Netz GmbH, Schleswig-Holstein Netz AG, 

Stromnetz Hamburg GmbH, WEMAG Netz GmbH, wesernetz Bremen GmbH, 

Westnetz GmbH  

Berücksichtigung von Netzplanungsaspekten (insb. ÜNB-Netzausbau und EE-An-

lagenzubau) 

Die Reduzierung der Wirkleistungserzeugung ist eines der kurzfristigen Instrumente der 

Netzbetreiber, um einen sicheren Betrieb der Netze zu gewährleisten. Langfristig beein-

flussbar ist die Höhe der tatsächlichen Wirkleistungsreduzierung und damit das Potential 

der Ünterstützung zusätzlicher Lasten im Rahmen des Instruments nach § 13k EnWG 

durch Netzausbau oder Netzverstärkung und dem Zusammenspiel aus Erzeugung und 

Verbrauch.  

Mit dem Ziel möglichst konsistente, mittelfristig stabile, Entlastungsregionen auszuwei-

sen und damit Investitionssicherheit erhöhen zu können, wurden die Abregelungsergeb-

nisse aus den Szenarien der Bedarfsanalyse und Langfristanalyse für die Betrachtungs-

jahre 2026 und 2030 ergänzend zu den historischen Mengen in den Entlastungsregionen 

 

2 Erstmals aufgeführt in: https://www.dena.de/fileadmin/dena/Dokumente/Pdf/9106_Studie_dena-Netzstu-

die_II_deutsch.PDF, S. 314, abgerufen am 11.12.2024 

https://www.dena.de/fileadmin/dena/Dokumente/Pdf/9106_Studie_dena-Netzstudie_II_deutsch.PDF
https://www.dena.de/fileadmin/dena/Dokumente/Pdf/9106_Studie_dena-Netzstudie_II_deutsch.PDF
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herangezogen. Es zeigt sich ein konsistentes Ergebnis sodass die vorgeschlagenen Ent-

lastungsregionen im Wesentlichen bestätigt werden konnten.  

Jedoch zeigt sich insbesondere durch den fortschreitenden Netzausbau mittelfristig eine 

Verschiebung der Abregelungen vom nordwestlichen Niedersachsen hin zu Schleswig-

Holstein über Hamburg nach Mecklenburg-Vorpommern bis Nord Sachsen-Anhalt und 

Nord Brandenburg, allerdings ohne grundlegende Infragestellung der zum jetzigen Zeit-

punkt vorgeschlagenen Entlastungsregionen. 

Darüber hinaus konnte auf Basis der Szenarien der Bedarfs- und Langfristanalyse der 

Einsatz zusätzlicher Lasten und deren Wirkweise auf die relevanten Engpässe validiert 

werden. 

3.2 Historische Daten zu Reduzierungen von EE-Anlagen in den Entlastungs-

regionen 

Für eine Ausweisung von 13k Entlastungsregionen wurden die historischen EE-Abreg-

lungsvolumina untersucht und Regionen mit erhöhtem Abregelungsbedarf identifiziert.  

Im Weiteren folgen historische Daten der Reduzierung von EE-Anlagen in den Regelzo-

nen in denen Entlastungsregionen zum 01.10.2024 ausgewiesen werden. Die untenste-

henden historischen Daten stammen aus den von den ÜNB angeforderten EE-Abrege-

lungen. Für die Abregelungen in den unterlagerten Verteilnetzen wurden zur Ableitung 

der Abregelungsvolumina Faktoren genutzt. 

 

Disclaimer/Hinweis 

Die im Zuge der Ausweisung der Entlastungsregionen gemachten Analysen und Er-

gebnisse unterliegen verschiedenen Unsicherheiten, Prognosen und Annahmen. Aus 

diesem Grund können sie in dieser Form nicht direkt auf die Zukunft angewendet wer-

den. Dies gilt besonders für die historischen Abregelungsstrommengen: 

• Künftige 13k-Aktivierungsvolumina sind prognosebasiert und werden von den 

tatsächliche EE-Abregelungsbedarfen abweichen (Prognosequalität, Sicher-

heitsabschläge) 

• Historische Werte gelten nicht für die Zukunft (künftige Abregelung sind u.a. 

abhängig vom Wetter, EE- und Netzausbau) 
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3.2.1 Analyse in der Regelzone 50Hertz 

 

Abbildung 1 Darstellung der DENA-Regionen der 50Hertz Regelzone 

DENA- 

Region 

EE-Abregelungsvolumen 

(GWh) 
 DENA- 

Region 

EE-Abregelungs- 

stunden 

2022 2023  2022 2023 

D8N1 291 599  D8N1 968 1.514 

D8M2 193 485  D8M4 1.327 1.622 

D8M4 386 265  D8M2 417 1.152 

D8M3 106 104  D8M3 605 564 

D8M1 45 67  D8M1 185 346 

D8S2 4 19  D8S2 17 75 

D8S1 3 4  D8S1 29 63 

Wesentliche EE-Abregelungsmengen und -stunden in 3 DENA-Regionen: 

• D8N1: ca. Mecklenburg-Vorpommern + Offshore 

• D8M2: ca. Sachsen-Anhalt 

• D8M4: Nord-Ost Brandenburg 

Keine historische EE-Abregelung in Hamburg (D8HH), da wenig EE-Redispatchspoten-

zial vorhanden ist. 
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3.2.2 Analyse in der Regelzone TenneT 

 

Abbildung 2 Darstellung der DENA-Regionen der TenneT Regelzone 

DENA- 

Region 

EE-Abregelungsvolumen  

(GWh)  
DENA- 

Region 

EE-Abregelungs- 

stunden 

2022 2023 
 

2022 2023 

D21 839 3.951 
 

D21 1.783 3.176 

D22 4.325 4.669 
 

D22 3.241 3.369 

D23 493 982 
 

D23 612 992 

D24 65 53 
 

D24 271 442 

D25 0 1 
 

D25 0 5 

D26 15 25 
 

D26 98 86 

Wesentliche EE-Abregelungsmengen und -stunden in 3 DENA-Regionen: 

• D21: Schleswig-Holstein + Offshore 

• D22: Nord und Nordwest Niedersachsen und Bremen + Offshore 

• D23: Süd und Ost Niedersachsen und Nordost Nordrhein-Westfalen  
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3.3 Geographische Ausweisung der Entlastungsregionen 

Entsprechend §13k Abs. 6 Satz 2 Nr. 1 EnWG sollen die ÜNB „… geographisch eindeu-

tig abgegrenzter Gebiete als Entlastungsregionen …“ bestimmen. Zu diesem Zweck 

wurden geographischen Gebiete auf Ebene von Landkreisen bestimmt und zu Entlas-

tungsregionen zusammenfasst. 

 

Abbildung 3: Darstellung von ÜNB-Entlastungsregionen für die Erprobungsphase 

Die Entlastungsregionen bestehen aus folgenden kreisfreien Städten, Stadtkreisen, 

Kreisen und Landkreisen in den Regelzonen der ÜNB. 

3.3.1 Entlastungsregionen in der Regelzone 50Hertz 

In der Regelzone 50Hertz werden folgende Entlastungsregionen ausgewiesen. 

Entlastungsregion Landkreis/(kreisfreie) Stadt Bundesland 

H1 Hamburg Hamburg 

H2 Ostprignitz-Ruppin Brandenburg 

Prignitz Brandenburg 

Uckermark Brandenburg 

Ludwigslust-Parchim Mecklenburg-Vorpommern 

Mecklenburgische Seenplatte Mecklenburg-Vorpommern 

Nordwestmecklenburg Mecklenburg-Vorpommern 

Rostock (Stadt) Mecklenburg-Vorpommern 
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Rostock (Landkreis) Mecklenburg-Vorpommern 

Schwerin Mecklenburg-Vorpommern 

Vorpommern-Greifswald Mecklenburg-Vorpommern 

Vorpommern-Rügen Mecklenburg-Vorpommern 

Altmarkkreis Salzwedel Sachsen-Anhalt 

Stendal Sachsen-Anhalt 

Im Stadtgebiet von Hamburg selbst existieren keine oder vernachlässigbare historische 

EE-Abregelungsmengen, da wenig EE-Redispatchspotenzial vorhanden ist. Zusätzliche 

Lasten in dieser Region werden jedoch strombedingte Redispatchbedarfe in anderen 

Regionen aufgrund von Netzengpässen südlich von Hamburg senken. Daher wird Ham-

burg als Entlastungsregion „H1“ ausgewiesen. Je nach Größe und Verortung der Lasten 

im Mittel-/ Niederspannungsnetz von Hamburg sind enge Abstimmungen mit betroffenen 

Verteilnetznetzbetreibern bzw. mit TenneT vorgesehen. 

Die Entlastungsregion „H2“ begründet sich vor allem durch die historischen Abrege-

lungsmengen sowie ihre netztechnische Wirkung auf relevante Nord-Süd-Engpässe im 

deutschen Höchstpannungsnetz. Innerhalb der Entlastungsregion H2 selbst werden zu-

nächst keine engpassverstärkenden Effekte erwartet, somit können alle ausgewiesenen 

Landkreise für die Erprobungsphase zu einer großen Entlastungsregion zusammenge-

fasst werden. Je nach Entwicklung des 13k-Instrumentes kann im Zielkonzept eine Re-

konfiguration der Landkreise zu mehreren Entlastungsregionen notwendig werden.  

3.3.2 Entlastungsregionen in der Regelzone Amprion 

Nach intensiver Analyse für die Regelzone Amprion wurde zunächst keine netzdienliche 

Ausweisung einer Entlastungsregion identifiziert. Die Analysen wurden in Rücksprache 

mit betroffenen VNB abgestimmt. Die Amprion wird daher zum 01.10.2024 keine Entlas-

tungsregionen ausweisen. Im Zuge der Erprobungsphase wird stetig evaluiert ob die 

Notwendigkeit einer Ausweisung von Entlastungsregionen in der Regelzone Amprion 

gegeben ist. Mittelfristig wird nach derzeitigem Stand eine Ausweisung von Entlastungs-

regionen notwendig. 

3.3.3 Entlastungsregionen in der Regelzone TenneT 

In der Regelzone TenneT werden folgende Entlastungsregionen ausgewiesen. 

Entlastungsregion Landkreis/(kreisfreie) Stadt Bundesland 

T1 Emsland (TenneT)3 Niedersachsen 

Leer Niedersachsen 

 

3 Der Netzanschluss muss in der Regelzone TenneT vorliegen bzw. erfolgen. 
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T2 Ammerland Niedersachsen 

Aurich Niedersachsen 

Cloppenburg Niedersachsen 

Emden Niedersachsen 

Friesland Niedersachsen 

Oldenburg (Stadt) Niedersachsen 

Wilhelmshaven Niedersachsen 

Wittmund Niedersachsen 

T3 Bremerhaven Bremen 

Cuxhaven Niedersachsen 

Delmenhorst Niedersachsen 

Oldenburg (Landkreis) Niedersachsen 

Osterholz Niedersachsen 

Wesermarsch Niedersachsen 

T4 Rotenburg (Wümme) Niedersachsen 

Stade Niedersachsen 

T5 Dithmarschen3 Schleswig-Holstein 

Nordfriesland Schleswig-Holstein 

T6 Neumünster Schleswig-Holstein 

Rendsburg-Eckernförde Schleswig-Holstein 

Schleswig-Flensburg Schleswig-Holstein 

Segeberg Schleswig-Holstein 

Die Entlastungsregion der TenneT leiten sich stark aus den historischen Abregelungen 

ab. Diese berücksichtigen aktuelle Engpässe im Übertragungsnetz, besonders in Nord-

Süd-Richtung aber auch im Norden der TenneT Regelzone selbst, sowie die Abregelun-

gen an den Netzkonten im Übertragungsnetz. Diese Betrachtung wird um den zukünfti-

gen Netzausbau bzw. den Zubau von EE-Anlagen ergänzt. 

Bei der Ausweisung der Entlastungsregionen wurde besonders darauf geachtet, dass 

durch diese keine engpassverstärkenden Effekte innerhalb der Entlastungsregionen ent-

stehen. Dies führt zu mehreren kleineren Entlastungsregionen in der TenneT Regelzone.  

Teilweise wurden im Norden der TenneT Regelzone Gebiete nicht mit in die Entlastungs-

regionen aufgenommen. Dies liegt darin begründet das dort angesiedelte Lasten einen 
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engpassverstärkenden Effekt hätten oder dort durch TenneT in der Vergangenheit keine 

Abregelungen vorgenommen wurden. 

3.3.4 Entlastungsregionen in der Regelzone TransnetBW 

Nach intensiver Analyse für die Regelzone TransnetBW wurde zunächst keine netz-

dienliche Ausweisung einer Entlastungsregion identifiziert. Die Analysen wurden in 

Rücksprache mit den VNB abgestimmt. Die TransnetBW wird daher zum 01.10.2024 

keine Entlastungsregionen ausweisen. Im Zuge der Erprobungsphase wird stetig eva-

luiert ob die Notwendigkeit einer Ausweisung von Entlastungsregionen in der Regel-

zone TransnetBW gegeben ist. Mittelfristig kann nach derzeitigem Stand eine Auswei-

sung von Entlastungsregionen notwendig werden. 
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4 Beschaffung des notwendigen bilanziellen Ausgleichs (§ 13k Abs. 6 S. 

2 Nr. 2 EnWG) 

Auszug Gesetzestext: 

„Angaben zur Beschaffung des notwendigen bilanziellen Ausgleichs für die zugeteilten 

Abregelungsstrommengen“ (§ 13k Abs. 6 S. 2 Nr. 2 EnWG) 

Auszug Gesetzestextbegründung: 

„Nummer 2 stellt sicher, dass ein für das jeweilige Zuteilungsverfahren geeigneter ener-

getischer und bilanzieller Ausgleich für die verbrauchten Abregelungsstrommengen 

stattfindet. Der Beschaffungs- und Abrechnungsweg ist von den Übertragungsnetzbe-

treibern darzulegen.“ 

 

Das Umsetzungskonzept der Übertragungsnetzbetreiber soll die Beschaffung des bilan-

ziellen Ausgleichs der zugeteilten Abregelungsstrommengen beschreiben. 

§ 13 Abs. 6 Satz 2 Nr. 2 EnWG: „Angaben zur Beschaffung des notwendigen bilanziel-

len Ausgleichs für die zugeteilten Abregelungsstrommengen“. 

Die Beschaffung des notwendigen bilanziellen Ausgleichs für die durch die ÜNB zuge-

teilten Abregelungsstrommengen erfolgt eigenständig durch den berechtigten Teilneh-

mer der eine Zuteilung für eine ihm zugeordnete Entlastungsanlage erhalten hat. 

Der berechtigte Teilnehmer kann zum Zweck der Durchführung einen Dritten damit be-

auftragen. Ergänzend dazu siehe Kapitel 5.2.5. 

Der beschaffte bilanzielle Ausgleich muss der der Entlastungsanlage zugehörigen 

Marktlokation zugeordnet sein. 

Die Verpflichtungen des Bilanzkreisverantwortlichen der betroffenen Entnahmestelle 

bleiben unberührt. 
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5 Anforderungen an das Verfahren zur Registrierung der Entlastungsan-

lagen (§ 13k Abs. 6 S. 2 Nr. 3 EnWG) 

Auszug Gesetzestext: 

„die Anforderungen an das Verfahren zur Registrierung der Entlastungsanlagen der be-

rechtigten Teilnehmer bei dem entsprechenden Betreiber von Übertragungsnetzen mit 

Regelzonenverantwortung; dabei müssen die in den Entlastungsanlagen verbrauchten 

Abregelungsstrommengen über eine Entnahmestelle entnommen und bilanziert werden, 

über die kein Strom zur Deckung des Verbrauchs anderer Verbrauchsanlagen oder 

Stromspeicher entnommen wird; die Messung muss viertelstundenscharf erfolgen; die 

Betreiber von Übertragungsnetzen mit Regelzonenverantwortung können eine Mindest-

leistung für die Entlastungsanlagen oder die aggregierten Entlastungsanlagen vorsehen, 

die 500 Kilowatt installierter elektrischer Leistung nicht überschreiten darf; die Registrie-

rung muss zum 1. eines jeden Monats für eine Teilnahme an der Maßnahme im Folge-

monat bei Vorlage der vollständigen Unterlagen möglich sein“ (§ 13k Abs. 6 S. 2 Nr. 3 

EnWG) 

Auszug Gesetzestextbegründung: 

„Nummer 3 adressiert die Anforderung an die Registrierung der an der Maßnahme teil-

nehmenden Lasten. Dazu ist ein Präqualifizierungsprozess der Lasten bei den Übertra-

gungsnetzbetreibern notwendig, damit diese sicherstellen, dass die erforderlichen Be-

dingungen erfüllt sind. Um missbräuchliches Verhalten zu vermeiden ist u. a. sicherzu-

stellen, dass die Netzentnahmen für den Verbrauch der teilnehmenden Lasten über eine 

eigene Entnahmestelle bilanziert werden müssen, über die keine andere Last und kein 

Speicher versorgt wird. Die Messung muss dafür viertelstundenscharf erfolgen (mit re-

gistrierender Lastgangmessung oder Zählerstandsgangmessung). Nur so kann der 

Übertragungsnetzbetreiber die Maßnahme abrechnen und prüfen, ob die Last tatsäch-

lich zur gegebenen Stunde den Verbrauch erhöht hat und falls dies nicht der Fall ist, die 

Pönale auf etwaige Minderverbräuche erheben. Der Übertragungsnetzbetreiber kann 

zudem eine Mindestleistung für die teilnehmenden Anlagen festlegen (De-minimis-

Schwelle), die jedoch eine installierte Leistung bzw. Pool-Gesamtleistung von 500 kWel 

nicht überschreiten darf. Diese Größenvorgabe stellt sicher, dass alle geeigneten Anla-

gen der öffentlichen Versorgung sowie Gewerbe- und Industrieanlagen an dem Instru-

ment teilnehmen können. Über Aggregatoren werden auch private Kleinanlagen adres-

siert.“ 

 

Im Verfahren zur Registrierung von Entlastungsanlagen prüfen die ÜNB sowohl Anfor-

derungen an  

• den berechtigten Teilnehmer des Instrumentes (siehe 5.1), als auch an 

• die Entlastungsanlage (siehe 5.2). 
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Darüber hinaus gelten zusätzliche oder abweichende Anforderungen an Kleinentlas-

tungsanlagen (siehe 5.3) und Eigenverbrauchsentlastungsanlagen (nach § 13k Abs. 4 

EnWG, siehe 5.4). 

Ebenso definieren die ÜNB den zeitlichen Ablauf des Registrierungsprozesses einer 

Entlastungsanlage (siehe 5.5) und die Bedingungen, die zu einem Entzug der Präquali-

fikation führen können (siehe 5.6). 

Im Folgenden wird beschrieben, welche Sachverhalte vom potentiellen Teilnehmer zu-

gesichert werden müssen und wie diese gegebenenfalls von dem jeweiligen ÜNB in ei-

nem Präqualifikationsprozess geprüft werden. Das vorliegende Umsetzungskonzept be-

schreibt wesentliche Anforderungen an die Registrierung, welche durch die ÜNB zu ei-

nem späteren Zeitpunkt über den Rahmenvertrag (bzw. in den Präqualifikationsbedin-

gungen als Teil des Rahmenvertrags) weiter ausdetailliert werden. 

5.1 Prüfung der Anforderungen an den berechtigten Teilnehmer 

5.1.1 Übernahme der Rolle des Einsatzverantwortlichen  

Um die Prozesse des 13k-Instruments abzuwickeln, soll ein berechtigter Teilnehmer als 

Betreiber einer Entlastungsanlage oder einer Entlastungsgruppe (als Aggregator) unab-

hängig von den Eigentumsverhältnissen die Marktrolle des Einsatzverantwortlichen 

(EIV) für die Entlastungsanlage oder der Entlastungsgruppe bzw. der enthaltenen Klei-

nentlastungsanlagen einnehmen. 

Er initiiert die Registrierung von Entlastungsanlagen bzw. -gruppen und tritt gegenüber 

dem ÜNB als Ansprechpartner und Vertragspartner auf. Er gewährleistet, dass die ihm 

jeweils zugeteilte Abregelungsstrommenge regelkonform verbraucht wird. Zur Überprü-

fung übermittelt der Teilnehmer die entsprechende Marktpartneridentifikationsnummer. 

5.1.2 Nachweis der Fähigkeit zur Datenbereitstellung für operativen Prozess 

Im Zuge des Registrierungsprozesses muss der Teilnehmer grundsätzlich nachweisen, 

dass er zum Datenaustausch von Echtzeitdaten, Stammdaten, Nichtbeanspruchbarkei-

ten und Planungsdaten für jede Entlastungsanlage bzw. -gruppe analog den Vorgaben 

der Implementierungsvorschriften für den Datenaustausch gemäß SO-Verordnung für 

eine Stromverbrauchseinheit >= 50 MW fähig ist 4. Dies umfasst auch den Aufbau einer 

Datenverbindung zum ÜNB. Die genauen Datenpunkte und Kommunikationskanäle wer-

den durch die ÜNB im Rahmenvertrag festgelegt. 

 

4 Implementierungsvorschriften für den Datenaustausch gemäß Artikel 40 Absatz 7 der SO GL (VERORD-

NUNG (EU) 2017/1485 DER KOMMISSION vom 2. August 2017 zur Festlegung einer Leitlinie für den Über-

tragungsnetzbetrieb) 
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Im Rahmen des Registrierungsverfahrens erfolgt eine Selbstverpflichung zur grundsätz-

lichen Meldung der täglichen Verfügbarkeit bzw. 13k-Potentialmeldungen durch den 

Teilnehmer. 

Mögliche Nichtbeanspruchbarkeiten sind nur technisch und regulatorisch bedingt zuläs-

sig, zu begründen und an den ÜNB vorab zu melden:  

• Absehbare zulässige Gründe für gemeldete technische Nichtbeanspruchbarkei-

ten sind z.B. technische Anlagenschäden, Revision/Wartung.   

• Als regulatorische Nichtbeanspruchbarkeit gilt insbesondere die geplante Vorhal-

tung von Regelleistung. 

Die Potentiale für zusätzliche Stromverbräuche durch die Entlastungsanlagen sind im 

Rahmen der Planungsdaten mitzuteilen. 

5.1.3 Kommunikationstest 

Der Teilnehmer baut im Rahmen der Registrierung von Entlastungsanlagen einen Kom-

munikationskanal zum ÜNB auf, über den der operative Datenaustauch (siehe 5.1.2) 

stattfinden kann. Für eine erfolgreiche Registrierung hat der Teilnehmer die Kommuni-

kation mit dem anschließenden ÜNB zur Zuweisung der Abregelungsstrommengen im-

plementiert und die folgenden Kommunikationsschritte wurden erfolgreich getestet: 

1. Erfüllung der zyklischen Datenbereitstellung für den operativen Prozess 

2. Verarbeitung der vom ÜNB versendeten Aktivierungen der angewiesenen Abre-

gelungsstrommengen 

3. Erfolg der Bestätigung der Aktivierung zurück an den ÜNB. 

5.1.4 Nachweis der Fähigkeit zur Datenbereitstellung für Abrechnung und Kon-

trolle 

Die notwendigen Daten für die Abrechnung und Kontrolle der vertraglich vereinbarten 

Verbrauchsmengen werden im Rahmenvertrag von dem jeweiligen ÜNB spezifiziert. Im 

Registrierungsverfahren muss die Datenbereitstellung nachgewiesen und getestet wer-

den. 

5.2 Prüfung der Anforderungen an die Entlastungsanlage 

5.2.1 Ausstellung eines Anlagensteckbriefs zur Prüfung der geforderten Eigen-

schaften 

Jede Anlage, die für die Teilnahme am 13k-Instrument registriert werden soll, muss als 

eine Entlastungsanlage definiert sein. Dafür muss die Anlage 

a) beim Zeitpunkt des Antrags zur Registrierung bereits eine erfolgreiche Inbetrieb-

nahme absolviert haben, 

b) geographisch in einer Entlastungsregion liegen, 
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c) einen Anschluss im Netz der allgemeinen Versorgung haben, 

d) in ihrer Fahrweise flexibel sein (steuerbar und nicht lastprofilgebunden), 

e) eine installierte elektrische Nennleistung von >= 100 kW aufweisen 

f) und nicht Gegenstand einer vertraglichen Vereinbarung nach § 13 Abs. 6a EnWG 

zwischen Betreiber und ÜNB sein. 

Weitere, abweichende und zusätzliche Anforderungen bei Inanspruchnahme der EE-Ei-

genverbrauchsregelung (Kap. 5.4) oder bei Aggregation von Kleinentlastungsanlagen 

(Kap. 5.3) finden sich in den entsprechenden Kapiteln.  

Punkt e) stellt die Grenze zwischen Entlastungsgruppen und einer Entlastungsanlage 

dar und gilt zunächst explizit für die Erbprobungsphase. 

Im Rahmen der Registrierung übermittelt der Teilnehmer für die zu registrierende Ent-

lastungsanlage die Stammdaten, aus denen die oben geforderten Eigenschaften der 

Entlastungsanlage hervorgehen bzw. überprüft werden können.  

5.2.2 Prüfung der Erfüllung der Zusätzlichkeitskriterien nach § 13k Abs. 3 Satz 

3 EnWG 

Da nur solche Anlagen Entlastungsanlagen im Sinne des § 13k EnWG sind, die den 

Zusätzlichkeitskriterien entsprechen, die durch die Bundesnetzagentur festgelegt wer-

den, muss der Teilnehmer auch solche Stammdaten und ggf. historische Bewegungs-

daten für jede zu registrierende Entlastungsanlage bereitstellen, die für die Überprüfung 

der Zusätzlichkeitskriterien erforderlich sind und ggf. im Registrierungsverfahren anzu-

geben sind. Auf Basis dieser Daten prüft der ÜNB ob die zu registrierende Entlastungs-

anlage entsprechend der Festlegung der Bundesnetzagentur die Zusätzlichkeitskriterien 

erfüllt. 

5.2.3 Nachweis der Messeinrichtung und Marktlokation 

Der Verbrauch von Abregelungsstrommengen muss bei jeder Entlastungsanlage über 

eine Marktlokation erfolgen, über die ausschließlich die Entlastungsanlage bilanziert 

wird. Für jede Entlastungsanlage gibt der Teilnehmer im Registrierungsverfahren die je-

weilige Marktlokations-ID und relevante Messlokations-IDs an. Dass nur Entlastungsan-

lagen im Sinne der obigen Definition angeschlossen sind, bestätigt der Teilnehmer im 

Rahmen des Registrierungsverfahrens durch die Bereitstellung eines entsprechenden 

Messkonzeptes. Der ÜNB behält sich vor, dies zu überprüfen und sieht im Falle der 

Nichteinhaltung Vertragsstrafen vor. 

5.2.4 Bestätigung des Anschlussnetzbetreibers 

Der Teilnehmer weist für jede Entlastungsanlage eine Bestätigungserklärung des An-

schlussnetzbetreibers (und gegebenenfalls der nachgelagerten Netzbetreiber bis zum 

nächsten Knoten des Höchstspannungsnetzes) vor. In der Bestätigungserklärung wird 

unter anderem versichert,  
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• dass für die angegebene Marktlokationen  

o der Netzanschluss, 

o die Anschlussnutzung sowie  

o die technischen Vorschriften des Netzanschlusses geregelt sind, 

• dass der Teilnahme der angeschlossenen Entlastungsanlage nichts entgegen 

steht (andernfalls wäre ein begründeter Einspruch zu formulieren), 

• dass eine Abstimmung mit zwischengeschalteten Netzbetreibern erfolgt ist. 

• Zudem wird eine quantitative Beschreibung der netztechnischen Wirkung der 

Entlastungsanlage auf Netzknoten im Hochspannungsnetz bzw. Höchstspan-

nungsnetz bereit gestellt. 

Auf Grundlage technischer Aspekte und mit einhergehender Begründung der Wesent-

lichkeit kann der Anschlussnetzbetreiber in begründeten Fällen die Teilnahme der Ent-

lastungsanlage am 13k-Instrument einschränken oder ausschließen. Bei geänderten 

Rahmenbedingungen kann die Bestätigungserklärung jederzeit mit geeigneter Vorlauf-

zeit gekündigt werden. Analog zu anderen Systemdienstleistungen der Netzbetreiber 

besteht eine Mitwirkungspflicht der betroffenen Netzbetreiber zur reibungslosen Umset-

zung. Diese besteht auch für § 13k EnWG, daher muss insbesondere der Anschluss-

netzbetreiber unverzüglich die Prüfung der netztechnischen Auswirkungen und Bestäti-

gung über oben genannte Erklärung vornehmen. 

5.2.5 Bestätigung des Lieferanten 

Der Teilnehmer ist verpflichtet – wenn er nicht alle relevanten Rollen in Personalunion 

übernimmt – den Verbrauch der vom ÜNB zugewiesenen Abregelungsstrommengen 

und die Bilanzierung dieses Verbrauchs (siehe 4) über alle Marktrollen hinweg eigen-

ständig zu organisieren. 

Dazu weist der Teilnehmer im Rahmen einer Lieferantenbestätigung für jede Entlas-

tungsanlage nach, dass 

1. der Lieferant über die Registrierung der Entlastungsanlage vor Beginn der erstmali-

gen Zuweisung von Abregelungsstrommengen über die grundsätzliche Eignung der 

Entlastungsanlage informiert ist, 

2. der Teilnehmer den Lieferanten unverzüglich über tatsächliche Abregelungsstrom-

mengen informiert  

3. und der Lieferant verpflichtet ist, die für den Verbrauch der zugewiesenen Abrege-

lungsstrommengen nötige Energie zu beschaffen.  

5.2.6 Nachweis von notwendigen Rampen und Leistungsprofilen  

Entsprechend § 13k Abs. 2 Satz 1 EnWG werden stündliche Strommengen ausgewie-

sen, sowie zugeteilt und nach § 13 Abs. 3 Satz 4 EnWG sind nur Stromverbräuche mit 

flexibler Fahrweise zu berücksichtigen.  
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Im Zuge des Registrierungsverfahrens ist durch technische Daten der Entlastungsan-

lage bzw. ein Betriebskonzept das Verbrauchsverhalten der Anlage darzulegen. Dies 

enthält auch die notwendigen Rampen und Leistungsprofile für und während des Be-

triebs der Anlage.  

5.2.7 Bestätigung der nicht gleichzeitigen Vermarktung weiterer Systemdienst-

leistungen 

Da der ÜNB die Abregelungsstrommengen, die der Entlastungsanlage zugeteilt sind, in 

den Betriebsplanungsprozessen berücksichtigt, müssen diese eingehalten werden. So 

sieht auch das Gesetz bei § 13k Abs. 5 EnWG eine Pönale bei Nichtverbrauch der 

Strommengen vor (siehe 6.3.6). Damit die Verbräuche eindeutig dem 13k-Instrument 

zugeordnet werden können, sind Reduktion und Erhöhung der Leistungsaufnahme für 

Regelleistung in Zeiten des Bezugs von Abregelungsstrommengen ausgeschlossen. 

Auch die Vermarktung von Blindleistungsbezug bzw. -verbrauch oder Abschaltbare Las-

ten ist nur außerhalb von Zeiträumen des Bezugs von Abregelungsstrommengen zuläs-

sig. Der Teilnehmer bestätigt dies für jede Entlastungsanlage im Rahmen des Registrie-

rungsverfahrens. 

5.3 Prüfung der besonderen Anforderungen an Kleinentlastungsanlagen 

5.3.1 Beantragung einer Entlastungsgruppe 

Kleinentlastungsanlagen sind solche Entlastungsanlagen, die abweichend von den An-

forderungen in 5.1.4 eine installierte elektrische Nennleistung von kleiner 100 kW und 

größer 0 kW aufweisen. Kleinentlastungsanlagen müssen innerhalb derselben Entlas-

tungsregion als Entlastungsgruppe zusammengefasst werden, so dass die Summe der 

verfügbaren installierten elektrischen Nennleistung aller Kleinentlastungsanlagen einer 

Entlastungsgruppe größer oder gleich 100 kW beträgt. Eine Entlastungsgruppe mit ei-

nem Potential unter 100 kW kann nicht am 13k-Instrument teilnehmen. Sollte die Summe 

der gesichert verfügbaren Leistung der Entlastungsgruppe unter 100 kW sinken, kann 

dieser für die Dauer der Unterschreitung der Mindestgrenze keine Abregelungsstrom-

mengen zugeteilt werden. 

Ein Teilnehmer darf maximal eine Entlastungsgruppe in jeder Entlastungsregion betrei-

ben. 

5.3.2 Zuordnung der Kleinentlastungsanlage zu einer Entlastungsgruppe 

Im Registrierungsverfahren einer Kleinentlastungsanlage wird die Zugehörigkeit zu einer 

Entlastungsgruppe festgelegt. Sollte eine Einzelanlage nicht mehr für das 13k-Instru-

ment zur Verfügung stehen, muss der Anbieter die Anlage abmelden. Die Summe der 

installierten Nennleistung der Entlastungsgruppe verringert sich dadurch um den Betrag 

der Nennleistung der abgemeldeten Anlage.  
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5.3.3 Vorlage eines Konzeptes zur Planung und Steuerung der Kleinentlas-

tungsanlagen in der Entlastungsgruppe 

Der Teilnehmer hat die Pflicht, nur verfügbare Leistungen und nicht anderweitig vermark-

tete Leistung anzubieten. Eventuelle Nichtverfügbarkeiten von Anlagen der Entlastungs-

gruppe muss der Teilnehmer in der Datenmeldung berücksichtigen. 

Der Anbieter legt ein Konzept vor, in dem zumindest folgende Aspekte beschrieben sind: 

• Berechnung einer gesicherten Leistung in der Entlastungsgruppe  

• Steuerung der Kleinentlastungsanlagen in der Entlastungsgruppe 

• Aggregation der Daten und Datenmeldung auf der Ebene der Entlastungsgruppe, 

insbesondere mit Hinblick auf die Nachweisführung für den tatsächlichen Ver-

brauch der Kleinentlastungsanlagen 

5.4 Prüfung der besonderen Anforderungen an Eigenverbrauchsentlastungs-

anlagen 

Für Eigenverbrauchsentlastungsanlagen – und die per Direktleitung verbundene EE-An-

lage – nach § 13k Abs. 4 EnWG gelten ergänzend zu Kapitel 5.1.4 die folgenden Anfor-

derungen, die im Rahmen des Registrierungsprozesses vom Teilnehmer nachgewiesen 

werden müssen: 

• Entlastungsanlage und EE-Anlage müssen getrennt voneinander bilanziert wer-

den (Zwei Marktlokationen). 

• Die EE-Anlage und die Entlastungsanlage sind am selben Netzverknüpfungs-

punkt angeschlossen und miteinander im Wege einer Direktleitung verbunden. 

• Die EE-Anlage ist eine nach § 3 Nr. 41 oder 48 EEG (Onshorewinderzeugungs-

anlage oder Photovoltaikerzeugungsanlage). 

• Wenn die EE-Anlage eine Anlage gemäß § 3 Nummer 41 EEG (Photovoltaiker-

zeugungsanlage) ist: die EE-Anlage wurde spätestens sechs Monate nach dem 

29. Dezember 2023 in Betrieb genommen.  

• Die EE-Anlage muss entsprechend des Redispatch-Prozesses gem. §§ 13 Abs. 

1 Nr. 2 i.V.m 13a EnWG und den relevanten Umsetzungsvorgaben der BNetzA 

(Festlegungen und Mitteilungen) 

a) eine steuerbare Ressource (SR) sein,  

b) darf nicht Teil einer Steuergruppe des Anschlussnetzbetreibers sein oder  

c) nicht zusammen mit anderen SR über eine UW-Steuerung angesteuert wer-

den. 

• Die EE-Anlage muss über  

a) einen EIV verfügen, der  

b) den EE-Eigenverbrauch per Datenmeldung im RD-Prozess im Rahmen der 

Nichtbeanspruchbarkeiten gem. BK6-20-061 bzw. SO GL übermittelt. 
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Es besteht damit insbesondere die Anforderung zur individuellen Steuerbarkeit der Ent-

lastungsanlage. 

Zusätzlich zu 5.2.4 reicht der Teilnehmer eine Bestätigungserklärung des Anschlusss-

netzbetreibers ein, in der für die zu registrierenden EE-Anlagen die oben genannten An-

forderungen bestätigt werden. Zusätzlich geht aus der Bestätigungserklärung die Markt-

partner-ID des jeweilligen EIV der EE-Anlage hervor und ob die Anlage im Planwert- 

oder Prognosemodell im Redispatch-Prozess eingebunden ist.  

5.5 Zeitlicher Ablauf 

Um mit einer Entlastungsanlage oder -gruppe am Instrument teilnehmen zu können, 

richtet der potentielle Teilnehmer einen Antrag auf Registrierung der Entlastungsanlagen 

an den ÜNB. Dieser prüft, ob die Unterlagen zur Registrierung vollständig sind. Dies 

schließt insbesondere alle Bestätigungserklärungen und Nachweise mit ein. Auf feh-

lende Unterlagen weist der ÜNB den potentiellen Teilnehmer nach einer ersten Prüfung 

hin. Die Registrierung ist unter der Voraussetzung vollständiger Unterlagen und vollstän-

diger Erfüllung der Anforderungen zum 1. eines jeden Monats für eine Teilnahme an der 

Maßnahme im Folgemonat möglich, sobald ein entsprechender Rahmenvertrag mit dem 

Teilnehmer geschlossen wurde. Voraussetzung ist zudem, dass die in 5.1.3 beschriebe-

nen Kommunikationstests erfolgreich abgeschlossen wurden.  

5.6 Entzug der Präqualifikation und Hinweis zum Rahmenvertrag 

Die ÜNB überprüfen die Einhaltung der Rahmenbedingungen – insbesondere die der 

auf Grundlage des § 13k Abs. 3 Satz 3 EnWG von der BNetzA festgelegten Zusätzlich-

keitskriterien – kontinuierlich. Bei einer wiederholten Nichteinhaltung der Rahmenbedin-

gungen behalten sich die ÜNB vor, die Präqualifikation des Teilnehmers beziehungs-

weise der Entlastungsanlagen temporär oder dauerhaft zu entziehen.  

Ergänzend sei erwähnt, dass es den Teilnehmern jederzeit gestattet ist, durch ordentli-

che Kündigung des Rahmenvertrages mit dem ÜNB aus dem 13k-Verfahren wieder aus-

zutreten. Die Bedingungen und Auswirkungen dieser Kündigung werden im Rahmenver-

trag präzisiert.  
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6 Bedingungen für die Erprobungsphase (§ 13k Abs. 6 S. 2 Nr. 4 EnWG) 

Vergütungsrahmen – Auszug Gesetzestext: 

„die Bestimmung der Ausschreibungsbedingungen nach Absatz 2 Satz 1, die einen ge-

samtwirtschaftlichen Nutzen und kostensenkenden Effekt der Maßnahme gegenüber 

Maßnahmen im Sinne des § 13 Absatz 1a Satz 1 sicherstellen sollen, sowie, sofern von 

der einjährigen Erprobungsphase Gebrauch gemacht wird, nach Absatz 2 Satz 2“ (§ 13k 

Abs. 6 S. 2 Nr. 4 EnWG) 

Vergütungsrahmen – Auszug Gesetzestextbegründung: 

„Nummer 4 verlangt Angaben zur Bestimmung der notwendigen Ausschreibungsbedin-

gungen, die einen gesamtwirtschaftlichen Nutzen und kostensenkenden Effekt der Maß-

nahme sicherstellen. Hierzu zählen bspw. das Zuschlagsverfahren, die Zuteilung bei 

Überzeichnung und die Bestimmung einer Untergrenze für Gebote, wobei weitere Preis-

bestandteile wie Steuern, Abgaben, Umlagen und gegebenenfalls Entgelte in der Be-

rechnung der Untergrenze entsprechend zu berücksichtigen sind. Eine stundenscharfe 

Prognose der Abregelungsstrommenge ist notwendig, um eine Entscheidung bzgl. der 

Aktivierung der Maßnahme treffen zu können und perspektivisch auch, um die durch die 

zuschaltbaren Lasten zu nutzende Strommenge bestmöglich zu bestimmen.“ 

Pönale - Auszug Gesetzestext: 

„Soweit ein berechtigter Teilnehmer Abregelungsstrommengen nach Absatz 2 oder Ab-

satz 4 bezieht und diese nicht verbraucht, muss dieser an den Betreiber von Übertra-

gungsnetzen mit Regelzonenverantwortung, der ihm den Strom zur zusätzlichen Nut-

zung zugeteilt hat, eine Pönale entrichten, die auch unter Berücksichtigung der Gegen-

leistung für die Nutzung der Abregelungsstrommengen effektiv sein muss.“ (§ 13k Abs. 

5 EnWG) 

Pönale – Auszug Gesetzestextbegründung: 

„Es ist sicherzustellen, dass die Pönale effektiv ist, auch unter Berücksichtigung der ent-

sprechenden Gegenleistung für die Nutzung der Abregelungsstrommengen. Von einer 

effektiven Pönale kann insbesondere ausgegangen werden, wenn der Betreiber von Ent-

lastungsanlagen eine Zahlung in Höhe des Produktes der Differenz des zu zahlenden 

Preises pro Megawattstunde für die Abregelungsstrommenge zum Day-Ahead Preis ei-

ner Strombörse, zuzüglich eines Zuschlags von 50 Euro pro Megawattstunde mit der 

zugeteilten Abregelungsstrommenge in Megawattstunden an die Übertragungsnetzbe-

treiber entrichtet.“ 

6.1 Operative Zuteilung von Abregelungsstrommengen 

Während der Erprobungsphase wird die ausgewiesene Abregelungsstrommenge je Ent-

lastungsregion entsprechend der gemeldeten 13k-Potentiale der Entlastungsanlage ver-

einfacht pauschaliert zugeteilt. 
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Sollte mehr 13k-Potential je Entlastungsregion gemeldet sein, als es ausgewiesene Ab-

regelungsstrommenge gibt, würden bei der Zuteilung alle Entlastungsanlagen im glei-

chen prozentualen Umfang Abregelungstrommengen zugeteilt bekommen. 

6.2 Vorgaben bei Teilnahme von Stromspeichern 

Soweit die BNetzA durch ihre Festlegung zur Zusätzlichkeit enstprechend 

§ 13k Abs. 3 Satz 3 EnWG die Teilnahme von Stromspeichern ermöglichen sollte, sind 

weitere Vorgaben notwendig, um eine konzeptgemäße Nutzung sicherzustellen. Hierbei 

ist inbesondere relevant, dass Stromspeicher in der Entlastungsregion beim „Ausspei-

chern“ bzw. der Erzeugung von Strom engpassverstärkend wirken können. Da eine netz-

dienliche Wirkung auch bei mehrstündigen Engpassmanagementmaßnahmen der Netz-

betreiber durch Speicher sichergestellt werden muss, ist für den Betriebsmodus Erzeu-

gung die Ausgestaltung eines temporären Erzeugungsverbotes notwendig.  

Eine potentielle Teilnahme von Stromspeichern kommt daher nur mit einem temporären 

Erzeugungsverbot während der Engpassmanagementmaßnahmen inkl. ausreichend 

groß bemessener „Pufferzeiten“ durch Prognoseabweichungen in der Entlastungsregion 

in Betracht. Die Pufferzeit der ÜNB ist innerhalb der Erprobungsphase anhand der Er-

fahrungen einzustellen. Die Einbindungsmöglichkeit von Speichern ist zudem vor dem 

Hintergrund der zukünftigen BNetzA-Festlegung zur Zusätzlichkeit und der Evaluation 

für den Zielprozess zu prüfen und die Rahmenbedingungen entsprechend für das Ziel-

modell anzupassen. 

6.3 Vergütungsrahmen 

Wie im einleitenden Kapitel bereits beschrieben werden die ÜNB von der zweijährigen 

Erprobungsphase Gebrauch machen, in welcher berechtigten Teilnehmern Abrege-

lungsstrommengen in einem vereinfachten pauschalierten Zuteilungsverfahren zugeteilt 

werden. In der Erprobungsphase findet demnach keine wettbewerbliche Ausschreibung, 

inklusive damit verbundener Gebotsabgabe der Teilnehmer und anschließender Gebots-

reihung sowie Zuteilung durch den ÜNB, statt. Aufgrunddessen wird in der Erprobungs-

phase ein Vergütungsrahmen vorgegeben. 

Bei der Erstellung des Vergütungsrahmens wurden die im § 13k EnWG beschriebenen 

Rahmenbedingungen berücksichtigt. Insbesondere muss dabei die gesetzliche Vorgabe 

des „gesamtwirtschaftliche[n] Nutzen[s] und [des] kostensenkende[n] Effekt[s] gegen-

über [Redispatch-Maßnahmen]“ (vgl. § 13k Abs. 6 S. 2 Nr. 4 EnWG) sichergestellt wer-

den. Der Vergütungsrahmen beinhaltet darüber hinaus finanzielle Anreize für die Betrei-

ber lastseitiger Flexibilitäten, um diese im Rahmen von § 13k EnWG als investiv oder 

operativ zusätzliche Lasten nutzbar zu machen. Die Berücksichtigung von möglichen 

beihilferechtlichen Aspekten, möglichen kartellrechtlichen Risiken und die Sicherstellung 

der Diskriminierungsfreiheit bzw. Gleichbehandlungsgrundsatz wird von den ÜNB als 

essenziell eingestuft und deshalb im Vergütungsrahmen berücksichtigt. 
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Der Vergütungsrahmen ist zudem durch zahlreiche Konsultationen zwischen dem 

BMWK, der BNetzA und den ÜNB erstellt worden. Darüber hinaus sind Hinweise von 

Marktteilnehmern, potentiellen Interessenten und Verbänden bestmöglich berücksich-

tigt, die in unterschiedlichen Branchenveranstaltungen und Austauschterminen vorge-

tragen wurden (siehe Kapitel 1.2). 

Der von den ÜNB erarbeitete Vergütungsrahmen sieht neben einer finanziellen Erstat-

tung an die Entlastungsanlage für die zugeteilte und gezählte Verbrauchsmenge eine 

(ggf. begrenzte) Kompensation von SNK vor. Der Vergütungsrahmen wird in den folgen-

den Unterkapiteln näher beschrieben. Der Umgang mit An- und Abfahrrampen (Ram-

pen), einem möglichem Ausschluss und Vorgaben bzgl. Doppelvermarktung sowie der 

nach § 13k Abs. 5 EnWG beschriebenen Pönale bei Nicht-Verbrauch werden zusätzlich 

adressiert.  

6.3.1 Annahmen 

Der Vergütungsrahmen wurde unter der Annahme entwickelt, dass 

• die Beschaffung des notwendigen bilanziellen Ausgleichs für die zugeteilten 

Strommengen in der Verantwortung des Teilnehmers liegt, 

• der kostensenkende Effekt gegenüber Redispatch-Maßnahmen aus der volks-

wirtschaftlichen, v.a. aber aus der betriebswirtschaftlichen Perspektive der ÜNB 

betrachtet wird, 

• eine Kompensation der Stromnebenkosten nur begrenzt bis zu den Redispatch-

Referenzkosten möglich ist, 

• durch § 13k EnWG adressierte Engpässe überwiegend in Nord-Süd-Richtung 

auftreten und die damit verbundene EE-Abregelung bzw. substiuierende Laster-

höhung der Entlastungsanlage nördlich des Engpasses stattfindet sowie durch 

den Teilnehmer beschaffte Hochfahrpotentiale südlich des Engpasses aktiviert 

werden, 

• dieser nur für die im § 13k EnWG enthaltene zweijährige Erprobungsphase gültig 

ist und  

• die Refinanzierung der anfallenden Kosten mittels einer Festlegung zu verfah-

rensregulierten Kosten aufgrund einer freiwilligen Selbstverpflichtung (FSV) ge-

mäß § 11 Abs. 2 ARegV durch die BNetzA sichergestellt wird. 

Da die Festlegung der BNetzA bzgl. der Zusätzlichkeitskriterien nach Gesetzesvorgabe 

erst zum 01.07.2024 erfolgt, diese jedoch einen wesentlichen Einfluss auf den Teilneh-

merkreis hat, ist den ÜNB bei Erstellung des Vergütungsrahmens der Teilnehmerkreis 

für das 13k-Instrument nicht bekannt. Aufgrund dessen wird das dem § 13k EnWG zug-

rundliegende Inputpapier Versteigerung von Überschussstrom als Referenz herangezo-
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gen, welches Mitte 2023 durch das BMWK in Auftrag gegeben und im Rahmen des Pro-

zesses „Plattform Klimaneutrales Stromsystem“ (PKNS) vorgestellt wurde 5. Daraus ist 

abzuleiten, dass das ursprüngliche Konzept auf Wärmelasten (v.a. Elektrodenheizkes-

sel) und Elektrolyseure ausgelegt war. Während bei Wärmelasten von einer operativen 

Zusätzlichkeit ausgegangen wird, wird Elektrolyseuren und Großwärmepumpen eine in-

vestive Zusätzlichkeit unterstellt 6. Die ÜNB gehen deshalb davon aus, dass auch im 

Rahmen des § 13k EnWG diese Teilnehmergruppen adressiert werden sollen und die 

Zusätzlichkeitskriterien der BNetzA eine Teilnahme dieser Teilnehmergruppen ermög-

licht. 

6.3.2 Finanzielle Erstattung 

Die von dem ÜNB an den Teilnehmer auszuzahlende finanzielle Erstattung basiert auf 

einer Differenzpreisvergütung und bemisst sich an der Differenz zwischen dem soge-

nannten 13k-Preis und dem Referenzpreis.  

Der Referenzpreis ist dabei entweder der Day-Ahead-Auktionspreis Strombörse gemäß 

§ 3 Nr. 42a EEG oder die für § 13k EnWG eingeführte Preisobergrenze. Die Preisober-

grenze soll dabei mögliche finanzielle Risiken des ÜNB und des Teilnehmers minimie-

ren, in denen der DA-Preis einen überdurchschnittlichen Wert aufgrund von Extremsze-

narien annimmt. Die Preisobergrenze stellt damit den maximalen Referenzpreis dar und 

begrenzt die finanzielle Erstattung bis zu diesem Wert 7. Die Preisobergrenze wird an-

hand der maximalen spezifischen Kosten der innerdeutschen Netzreserve des vorange-

gangenen Kalenderjahres festgelegt, zu welchem die Netzreservekosten für ein vollstän-

diges Kalenderjahr vorliegen (ca. 500 €/MWh). 

Während der 13k-Preis und die Preisobergrenze für einen bestimmten Zeitraum fest vor-

geschrieben werden (siehe 6.3.3.2), variiert der Referenzpreis anhand des DA-Preises 

stündlich, sofern der DA-Preis die Preisobergrenze nicht überschreitet. Zudem wird die 

Erstattung auf 0 €/MWh beschränkt, wenn der Referenzpreis unterhalb des 13k-Preises 

liegt. 

 

5 siehe https://www.bmwk.de/Redaktion/DE/Artikel/Klimaschutz/pkns-download-dokumente.html, abgerufen am 

22.03.2024 
6 neon, consentec (2023, Juni). Versteigerung von Überschusstrom. Ein präventives Nutzen-statt-Abregeln-Instrument 

für Wärmelasten und Elektrolyseure. https://www.bmwk.de/Redaktion/DE/Downloads/P-R/inputpapier-versteigerung-

ueberschussstrom-ag4-27062023.pdf?__blob=publicationFile&v=4, S. 4, abgerufen am 22.03.2024 
7 Anmerkung: Diese Preisobergrenze stellt damit für den Teilnehmer implizit ein Limit-Order für die Gebotsabgabe an 

der Day-Ahead-Auktion der Strombörsen dar, sofern die Beschaffung des bilanziellen Ausgleichs tatsächlich an der 

Day-Ahead-Auktion und nicht durch sonstige Beschaffungsvarianten (bspw. PPAs) erfolgt. Wenn demnach in einer bei-

spielhaften Stunde eine Zuteilung der Abregelungsstrommgenen um 10:00 Uhr erfolgt ist und nach Bekanntgabe des 

Marktergebnisses (ca. 13:00 Uhr) sich herausstellt, dass der DA-Preis größer als die Preisobergrenze ist, muss entwe-

der eine Meldung an den ÜNB erfolgen, dass die zugeteilten Abregelungsstrommengen aufgrund der höher anfallenden 

Kosten (> Preisobergrenze) abgelehnt werden (und der ÜNB den Teilnehmer im Abrechnungsprozess dafür nicht pöna-

lisiert) oder der Teilnehmer in diesem Fall akzeptiert, dass die finanzielle Erstattung nur bis zu dieser Preisobergrenze 

ausgezahlt werden kann und ein Verbrauch dennoch stattfindet. 

https://www.bmwk.de/Redaktion/DE/Artikel/Klimaschutz/pkns-download-dokumente.html
https://www.bmwk.de/Redaktion/DE/Downloads/P-R/inputpapier-versteigerung-ueberschussstrom-ag4-27062023.pdf?__blob=publicationFile&v=4
https://www.bmwk.de/Redaktion/DE/Downloads/P-R/inputpapier-versteigerung-ueberschussstrom-ag4-27062023.pdf?__blob=publicationFile&v=4
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Daraus ergibt sich folgende Gleichung: 

𝑓𝑖𝑛𝑎𝑛𝑧𝑖𝑒𝑙𝑙𝑒 𝐸𝑟𝑠𝑡𝑎𝑡𝑡𝑢𝑛𝑔 = 𝑀𝐴𝑋(𝑅𝑒𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑧𝑝𝑟𝑒𝑖𝑠 − 13𝑘𝑃𝑟𝑒𝑖𝑠; 0) 

mit: 𝑅𝑒𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑧𝑝𝑟𝑒𝑖𝑠 = 𝑀𝐼𝑁(𝐷𝐴𝑃𝑟𝑒𝑖𝑠; 𝑃𝑟𝑒𝑖𝑠𝑜𝑏𝑒𝑟𝑔𝑟𝑒𝑛𝑧𝑒) 

 

 

Abbildung 4: Grafische Darstellung der möglichen Szenarien der von den ÜNB an den Teilneh-

mer auszuzahlenden finanziellen Erstattung 

Bestimmung des 13k-Preises 

Der 13k-Preis wird in der Erprobungsphase für alle Teilnehmer, Entlastungsanlagen und 

Entlastungsregionen gleichermaßen ermittelt und für einen bestimmten Zeitraum (siehe 

6.3.3.2) festgelegt. Da ein einheitlicher 13k-Preis definiert wird, sollte sich dieser an der 

Technologie mit den geringsten Produktionskosten orientieren um die Teilnahme jegli-

cher, im § 13k-Instrument erwünschten, Technologiearten zu ermöglichen. Konzeptionell 

orientiert sich der 13k-Preis an den Produktionskosten unter Anwendung einer fossilen 

Technologie, die durch die Entlastungsanlagen substituiert wird. In den folgenden Über-

legungen wird davon ausgegangen, dass der Erdgaspreis eine maßgebliche Referenz 

für den Einsatz der und die Investition in Entlastungsanlagen darstellt, da insbesondere:  

• Power-to-Heat-Anlagen (PtH-Anlagen) bzw. Elektrodenheizkessel in Konkurrenz 

zu einer erdgasbasierten Wärmeerzeugung stehen. Um das Potential der opera-

tiven Zusätzlichkeit dieser potentiellen Entlastungsanlagen zu heben, ist mindes-

tens eine Kostenparität der strombasierten Technologie notwendig.  

• Elektrolyseure eine strombasierte Bereitstellung von Wasserstoff ermöglichen 

und ein wesentliches Potential von Entlastungsanlagen mit investiver Zusätzlich-

keit darstellen. Diese Technologien stehen in Konkurrenz zu alternativen Bereit-

stellungsoptionen, insb. gegenüber derzeit bestehenden Technologien auf Basis 

der Erdgasreformierung.      

Nach Einschätzung der ÜNB ist innerhalb des derzeit bekannten Teilnehmerfelds die 

PtH-Anlage die Technologieart mit den geringsten Produktionskosten, weshalb diese als 

Technologie-Referenz gewählt wird. Der 13k-Preis berechnet sich demzufolge aus den 
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Kosten der fossil-basierten Wärmeerzeugung durch einen Gaskessel, die sich aus den 

Gaspreisen, den CO2-Preisen, den Gasnetzkosten, der Gassteuer sowie der Gasspei-

cherumlage zusammensetzen. Es wird dabei ein Wirkungsgrad von 1 für die fossil-ba-

sierte Wärmeerzeugung angenommen. Der 13k-Preis (in €/MWhel) wird einen Monat vor 

jedem Zeitraum (siehe 6.3.3.2) für den jeweiligen Zeitraum basierend auf folgenden Re-

ferenzwerten festgelegt: 

• Gaspreisreferenz (€/MWhth): Arithmetisches Mittel der für den Zeitraum relevan-

ten Quartalsprodukte der Handelsplattform EEX im Marktgebiet Trading Hub Eu-

rope (THE). 

• CO2-Preisreferenz (€/tCO2): Arithmetisches Mittel der für den Zeitraum relevanten 

Monatsprodukte der Handelsplattform EEX. 

• CO2-Emissionsfaktor für Gas (tCO2/MWhth): Der Wert wird dem Bericht des Um-

weltbundesamtes CO2-Emsissionsfaktoren für fossile Brennstoffe entnommen. 8 

• Gasnetzkosten (€/MWhth): Gasnetzentgelte & Messstellenbetrieb: Der Wert wird 

dem jährlichen Monitoringbericht der BNetzA entnommen. Berücksichtigt wird 

der arithmetische Mittelwert für Industriekunden. 9  

• Gassteuer (€/MWhth): Die Gassteuer wird dem EnergieStG (§ 2 Abs. 3) entnom-

men. 10 

• Gasspeicherumlage nach § 35e EnWG (€/MWhth): Die Gasspeicherumlage wird 

von THE festgelegt. 11 

Dieser ermittelte Wert stellt die durchschnittliche Zahlungsbereitschaft der adressierten 

Teilnehmer dar. Ab diesem Wert (Wärmeproduktionskosten mit Strom  < 13k-Preis) lohnt 

es sich, am Beispiel einer PtH-Anlage, einen sogenannten Fuel Switch durchzuführen, 

also einen Wechsel der Wärmeproduktion durch Strom anstelle von Gas. Damit eine 

Teilnahme am 13k-Instrument jedoch tatsächlich beanreizt wird, wird ein Abschlag auf 

den 13k-Preis vorgesehen. Das ist notwendig damit sich im Falle einer PtH-Anlage ein 

mit einem gewissen Aufwand verbundener Fuel Switch (operative Zusätzlichkeit) auch 

lohnt, da sich die finanzielle Erstattung innerhalb des 13k-Vergütungsrahmens an dem 

Referenzpreis abzüglich des 13k-Preises orientiert. Gäbe es diesen Abschlag nicht, hät-

ten die Teilnehmer keinen ausreichenden finanziellen Anreiz zur Teilnahme, da exakt 

dieselben Kosten bei einer Wärmeerzeugung durch Gas anfallen würden. Das im 

§ 13k Abs. 1 EnWG gesetzte Ziel der Verminderung der Abregelung von EE-Anlagen 

könnte damit in der Erprobungsphase kaum bis garnicht erreicht werden, da PtH-Anla-

gen ausgeschlossen wären und diese Technologieart nach aktueller Einschätzung der 

 

8 Siehe: https://www.umweltbundesamt.de/sites/default/files/medien/479/publikationen/cc_28-2022_emissionsfaktoren-

brennstoffe_bf.pdf 
9 Siehe: https://data.bundesnetzagentur.de/Bundesnetzagentur/SharedDocs/Mediathek/Monitoringberichte/Monitoring-

berichtEnergie2023.pdf, S.271 
10 Siehe: https://www.gesetze-im-internet.de/energiestg/index.html#BJNR153410006BJNE000307360 
11 Siehe: https://www.tradinghub.eu/Portals/0/Gasspeicherumlage%202023/231116_THE_Berechnungsgrundlagendo-

kument_GSU%20ab%201%20Januar%202023.pdf?ver=EdzVm9hFkogPTx30fFzKZA%3d%3d 

https://www.umweltbundesamt.de/sites/default/files/medien/479/publikationen/cc_28-2022_emissionsfaktoren-brennstoffe_bf.pdf
https://www.umweltbundesamt.de/sites/default/files/medien/479/publikationen/cc_28-2022_emissionsfaktoren-brennstoffe_bf.pdf
https://data.bundesnetzagentur.de/Bundesnetzagentur/SharedDocs/Mediathek/Monitoringberichte/MonitoringberichtEnergie2023.pdf
https://data.bundesnetzagentur.de/Bundesnetzagentur/SharedDocs/Mediathek/Monitoringberichte/MonitoringberichtEnergie2023.pdf
https://www.gesetze-im-internet.de/energiestg/index.html#BJNR153410006BJNE000307360
https://www.tradinghub.eu/Portals/0/Gasspeicherumlage%202023/231116_THE_Berechnungsgrundlagendokument_GSU%20ab%201%20Januar%202023.pdf?ver=EdzVm9hFkogPTx30fFzKZA%3d%3d
https://www.tradinghub.eu/Portals/0/Gasspeicherumlage%202023/231116_THE_Berechnungsgrundlagendokument_GSU%20ab%201%20Januar%202023.pdf?ver=EdzVm9hFkogPTx30fFzKZA%3d%3d
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ÜNB aufgrund des noch ausstehenden Ausbaus des Wasserstoffsektors die wesentli-

chen Teilnehmer in der Erprobungsphase sein werden. Zudem kann dieser Abschlag zur 

teilweisen Deckung der Investitionskosten neu errichteter Anlagen beitragen (investive 

Zusätzlichkeit). Außerdem ist die oben getroffene Kostenabschätzung mit gewissen Un-

sicherheiten behaftet, da sich die tatsächlichen Beschaffungskosten zwischen den ein-

zelnen Teilnehmern unterscheiden und sich über die Zeit ändern können. 

Um sicherzustellen, dass eine ausreichende Teilnahme beanreizt wird, um die Funkti-

onsweise des 13k-Instrumentes zu erproben, wird deshalb zu Beginn des Instruments 

ein Abschlag von 1/3 angesetzt um einerseits den finanziellen Anreiz zur Teilnahme zu 

bieten und andererseits die Unsicherheiten der pauschalen Berechnung abzufangen. Da 

der 13k-Preis und die damit verbundene Erstattung lediglich für die zweijährige Erpro-

bungsphase geltend gemacht wird, ist ein pauschaler Abschlag in dieser Höhe akzepta-

bel. Dieser Abschlag kann mit dem Erfahrungsgewinn innerhalb der Erprobungsphase 

vor jedem Zeitraum (siehe 6.3.3.2), jedoch mit genügend zeitlichem Vorlauf um die Pla-

nungssicherheit der Teilnehmer zu gewährleisten, angepasst werden. 

Somit ermittelt sich der 13k-Preis nach folgender Formel: 

13𝑘𝑃𝑟𝑒𝑖𝑠

=
1

𝜂
(𝐺𝑎𝑠𝑝𝑟𝑒𝑖𝑠 + 𝐶𝑂2𝑃𝑟𝑒𝑖𝑠 ∗ 𝐸𝑚𝑖𝑠𝑠𝑖𝑜𝑛𝑠𝑓𝑎𝑘𝑡𝑜𝑟 + 𝐺𝑎𝑠𝑛𝑒𝑡𝑧𝑛𝑢𝑡𝑧𝑢𝑛𝑔𝑠𝑘𝑜𝑠𝑡𝑒𝑛 + 𝐺𝑎𝑠𝑠𝑡𝑒𝑢𝑒𝑟

+ 𝐺𝑎𝑠𝑠𝑝𝑒𝑖𝑐ℎ𝑒𝑟𝑢𝑚𝑙𝑎𝑔𝑒) ∗ (1 − 𝐴𝑏𝑠𝑐ℎ𝑙𝑎𝑔) 

Eine Beispielrechnung ist in Kapitel 11 aufgeführt. 

6.3.3 Zusätzliche Kompensation der Stromnebenkosten 

Bei der Erstellung des Vergütungsrahmens wurde identifiziert, dass sich die Vorausset-

zungen der erwarteten Teilnehmergruppen in Bezug auf die zu zahlenden Stromneben-

kosten bei einem Stromverbrauch wesentlich unterscheiden. Während Elektrolyseure 

nach § 118 Abs. 6 EnWG von Netzentgelten freigestellt und nach § 9a Nr. 1 StromStG 

von der Stromsteuer befreit sind, ist dies bei PtH-Anlagen nicht der Fall. Da die Strom-

nebenkosten vor allem bei PtH-Anlagen eine wesentliche Komponente in den Produkti-

onskosten darstellen, wurde dies in den folgenden Überlegungen der ÜNB berücksich-

tigt. 

Eine Netzentgeltbefreiung ist aus Sicht der ÜNB durch § 13k EnWG nicht gedeckt, wes-

halb dies nicht Bestandteil des Vergütungsrahmens ist. Ohnehin wäre die Stromsteuer 

als Teil-Komponente der Stromnebenkosten damit nicht addressiert. Stattdessen wurde 

in Abstimmung mit der BNetzA und dem BMWK ein Vorgehen zur finanziellen Kompen-

sation der Stromnebenkosten entwickelt. 

Die Kompensation der Stromnebenkosten erfolgt separat zur Differenzpreisvergütung. 

Sie ist so zu begrenzen, dass die gesetzlichen Vorgabe „kostensenkender Effekt gegen-

über [Redispatch-Maßnahmen]“ (§ 1 k Abs. 6 S. 2 Nr. 4 EnWG) eingehalten wird. 
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6.3.3.1 Ermittlung der maximalen Stromnebenkosten-Kompensation 

Laut Gesetz sind die 13k-Maßnahmenkosten auf das Niveau der alternativen Redis-

patch-Kosten (RD-Kosten) zu begrenzen. Grundsätzlich kann die Gegenüberstellung 

von 13k-Maßnahmenkosten und RD-Kosten aus einer betriebswirtschaftlichen und einer 

volkswirtschaftlichen Perspektive erfolgen. Die ÜNB haben sich für eine betriebswirt-

schaftliche Perspektive entschieden, da die Restriktionen für die mögliche Erstattung 

von Zuschüssen sowie der Kompensation von SNK im Zuge von § 13k EnWG größer 

sein können.  

Im Vergütungsrahmen kann also eine maximale SNK-Kompensation (maxSNK) pro er-

brachter Energiemenge bis zu den ohne die 13k-Maßnahme ansonsten entstehenden 

durchschnittlichen RD-Kosten abzüglich des 13k-Preises erfolgen. Dies lässt sich fol-

genderweise herleiten: 

13𝑘𝐾𝑜𝑠𝑡𝑒𝑛 ≤ 𝑅𝐷𝐾𝑜𝑠𝑡𝑒𝑛 

𝐸𝑟𝑠𝑡𝑎𝑡𝑡𝑢𝑛𝑔 + 𝑚𝑎𝑥𝑆𝑁𝐾 ≤ 𝑅𝐷𝐾𝑜𝑠𝑡𝑒𝑛 

Die Erstattung setzt sich gemäß Kapitel 6.3.2 aus dem Referenzpreis abzüglich des 13k-

Preises zusammen. Für den weiteren Verlauf wird für den Referenzpreis der Normalfall, 

also der DA-Preis, angenommen. 

𝐷𝐴𝑃𝑟𝑒𝑖𝑠 − 13𝑘𝑃𝑟𝑒𝑖𝑠 +   𝑚𝑎𝑥𝑆𝑁𝐾 ≤ 𝑅𝐷𝐾𝑜𝑠𝑡𝑒𝑛 

Durch eine 13k-Maßnahme wird eine ansonsten entstehende RD-Maßnahme ersetzt, 

welche einen negativen Redispatch einer EE-Anlage und einen positiven Redispatch 

beinhaltet. Die durchschnittlichen RD-Kosten setzen sich damit aus den Kosten für po-

sitiven Redispatch (posRD) und den Kosten für negativen Redispatch (negRD) zusam-

men. 

𝐷𝐴𝑃𝑟𝑒𝑖𝑠 − 13𝑘𝑃𝑟𝑒𝑖𝑠 +  𝑚𝑎𝑥𝑆𝑁𝐾 ≤ 𝑝𝑜𝑠𝑅𝐷 + 𝑛𝑒𝑔𝑅𝐷 

Die Kosten für positiven Redispatch können entweder durch Marktkraftwerke oder Netz-

reserve-Kraftwerke im In- & Ausland entstehen. Für die Herleitung von maxSNK wird die 

Position posRD als Summe des DA-Preises und der Differenz der spezifischen Kosten 

des positiven Redispatch gegenüber des DA-Preises dargestellt: 

𝑝𝑜𝑠𝑅𝐷 = 𝐷𝐴𝑃𝑟𝑒𝑖𝑠 + (𝑝𝑜𝑠𝑅𝐷 − 𝐷𝐴) 

mit 𝑝𝑜𝑠𝑅𝐷 − 𝐷𝐴 = 𝐷𝑒𝑙𝑡𝑎 

Die Kosten für den negativen Redispatch werden mit der Marktprämie (MP) der durch 

§ 13k EnWG adressierten relevanten Anlagenkategorien bewertet, die aufgrund von 



 

35 

ÜNB-bedingten Engpässen direkt (Übertragungsnetz) oder indirekt (Verteilnetz) abgere-

gelt werden 12. Somit ergibt sich folgende Gegenüberstellung: 

𝐷𝐴𝑃𝑟𝑒𝑖𝑠 − 13𝑘𝑃𝑟𝑒𝑖𝑠 +   𝑚𝑎𝑥𝑆𝑁𝐾 ≤ 𝐷𝐴𝑃𝑟𝑒𝑖𝑠 + 𝐷𝑒𝑙𝑡𝑎 +  𝑀𝑃 

womit sich die maximale SNK-Kompensation wie folgt darstellen lässt: 

𝑚𝑎𝑥𝑆𝑁𝐾 ≤ 𝐷𝑒𝑙𝑡𝑎 + 𝑀𝑃 + 13𝑘𝑃𝑟𝑒𝑖𝑠 

 

Abbildung 5: Grafische Darstellung der Bestandteile und Herleitung der maximalen SNK-Kom-

pensation (Höhe der Balken nur beispielhaft, keine quantitative Ableitung der Höhe der 

maxSNK) 

Für die Ermittlung der individuellen SNK-Kompensation wird im weiteren Verlauf 

maxSNK durch „Mehrkosten der Redispatchmaßnahmen im Vergleich mit einer Be-

schaffung der Hochfahrleistung am Vortag im Spotmarkt“ (MK) ersetzt. Diese setzt sich 

gemäß der obigen Abbildung neben dem 13k-Preis aus dem Delta und der MP zusam-

men.  

6.3.3.2 Ermittlung der individuellen Stromnebenkosten-Kompensation 

Die SNK-Kompensation erfolgt für die variablen und fixen Bestandteile unterschiedlich. 

Zur Ermittlung der individuellen SNK-Kompensation werden folgende Schritte durchge-

führt. 

Die Erprobungsphase wird in drei Zeiträume eingeteilt: 

1. Zeitraum: 01.10.2024 – 31.12.2024 (3 Monate) 

 

12 Anmerkung: Die Marktprämie würde bei einer volkswirtschaftlichen Bewertung nicht berücksichtigen werden, da es aus 

dieser Perspektive nicht relevant ist, ob durch die Nutzung des 13k-Instruments die Abregelung verhindert wird und die 

Marktprämie über das EEG-Konto (Bund) ausgezahlt wird oder ob die Kosten in etwa der Höhe der Marktprämie im 

Zuge einer Redispatch-Maßnahme (ÜNB) durch den Netznutzer getragen werden, gleichwohl die Verteilung der Kos-

ten unterschiedlich ist. Die Berücksichtigung der Marktprämie ist dahingehend sachgerecht, da bei der Erstellung des 

Vergütungsrahmens eine betriebswirtschaftliche Perspektive eingenommen wird, welche die Kosten der 13k-Maßnahmen 

mit denen der ansonsten anfallen Kosten für Redispatch vergleicht. 

maxSNK

Erstattung

  M h

DA-Preis

Delta

MP

1 k-Maßnahmekosten Redispatch-Maßnahmenkosten

1 k-Preis

Begrenzung auf Redispatch-Referenz
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2. Zeitraum: 01.01.2025 – 31.12.2025 (12 Monate) 

3. Zeitraum: 01.01.2026 – 30.09.2026 (9 Monate) 

 

Notwendige Eckdaten 

Die ÜNB ermitteln einen Monat vor Beginn jedes Zeitraums für den jeweiligen Zeitraum: 

• MK (€/MWh): Erwartete Mehrkosten der Redispatchmaßnahmen im Ver-

gleich mit einer Beschaffung der Hochfahrleistung am Vortag im Spot-

markt, bestehend aus 13k-Preis (siehe vorheriges Kapitel), dem erwarteten 

durchschnittlichen Delta und der erwarteten durchschnittlichen Marktprämie.  

Das erwartete durchschnittliche Delta wird durch die erwartete durchschnittliche 

deutschlandweite Differenz der spezifischen Kosten für positiven Redispatch gegenüber 

dem durchschnittlichen DA-Preis in ÜNB-bedingten EE-Abregelungsstunden beschrie-

ben. Diese wird bestimmt durch eine Multiplikation (1) des %-Anteils historischer durch-

schnittlicher Differenz der spezifischen Kosten für positiven Redispatch gegenüber dem 

durchschnittlichen DA-Preis in ÜNB-bedingten EE-Abregelungsstunden eines vorange-

gangenen Kalenderjahres, zu welchem die Kosten für positiven RD für ein vollständiges 

Kalenderjahr vorliegen und (2) dem arithmetischen Mittelwert von Monatsprodukten der 

EEX (Future Base Month) für die in dem Zeitraum relevanten Monate, welche zwei Mo-

nate vor Beginn des Zeitraums abgerufen werden.  

Die erwartete durchschnittliche Marktprämie ergibt sich durch eine Verrechnung des: 

(1) arithmetischen Mittelwerts der für den Zeitraum aus der Mittelfristprognose13 ab-

geleiteten durchschnittlichen anzulegenden Werte der durch 13k adressierten 

und durch ÜNB-Anforderungen abgeregelten EE-Anlagenkategorien Wind an 

Land, Wind auf See und Photovoltaik-Freiflächenanlagen  

(2) abzüglich der durch Multiplikation  

a. des arithmetischen Mittelwerts von Monatsprodukten der EEX (Future 

Base Month) für die in dem Zeitraum relevanten Monate, welche zwei 

Monate vor Beginn des Zeitraums abgerufen werden, und 

b. der Marktwertfaktoren je EE-Anlagenkategorie, welche auf Basis der 

Marktwerte der jeweiligen Technologie ggü. dem Marktwert Börse der vo-

rangegangenen drei Kalenderjahre, für die Marktwerte für drei vollstän-

dige Kalenderjahre vorliegen. 

Anschließend werden die einzelnen technologiespezifischen durchschnittlichen Markt-

prämien durch eine Gewichtung anhand der durchschnittlichen jährlichen Abregelungs-

stromengen je Technologie zu einem Wert (erwartete durchschnittliche Marktprämie) 

verrechnet. 

 

13 Siehe: https://www.netztransparenz.de/de-de/Erneuerbare-Energien-und-Umlagen/EEG/EEG-Finanzierung/Mittelfrist-

prognosen 

https://www.netztransparenz.de/de-de/Erneuerbare-Energien-und-Umlagen/EEG/EEG-Finanzierung/Mittelfristprognosen
https://www.netztransparenz.de/de-de/Erneuerbare-Energien-und-Umlagen/EEG/EEG-Finanzierung/Mittelfristprognosen
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• Bhx (h): Erwartete Betriebsstunden je Entlastungsregion x, welche die in 

dem Zeitraum monatlichen erwarteten Abregelungsstunden inklusive Sicher-

heitsabschlag widerspiegeln. Hierbei wird die Annahme getroffen, dass kein 

Wettbewerb innerhalb der Entlastungsregion stattfindet, d.h. die Abregelungs-

strommengen vollständig zugeteilt werden können. Ein Beispiel wird in Kapitel 

11 aufgeführt. 

• Vmin (h): Mindestverfügbarkeitsmeldung, welches für den jeweiligen Zeitraum 

vorgegeben wird, um Missbrauchspotentiale bei der Kompensation der fixen 

Stromnebenkosten zu vermeiden. Die tatsächlichen Verfügbarkeitsmeldungen 

erfolgen dabei unabhängig davon ob eine Zuteilung erfolgt ist oder nicht und sind 

demnach nicht davon abhängig wie oft in dem Zeitraum Abregelungsstrommen-

gen von den ÜNB zugeteilt werden. 

Bei der Registrierung des berechtigten Teilnehmers werden folgende Daten erhoben: 

• Bhx,Rest (h): Erwartete Betriebsstunden je Entlastungsregion x, welche die ab 

Registrierung des berechtigten Teilnehmers für den Rest des Zeitraums erwar-

teten Abregelungsstunden inklusive Sicherheitsabschlag widerspiegeln. Ein Bei-

spiel zur Ermittlung wird in Kapitel 11 aufgeführt. 

Der potentielle Teilnehmer meldet zudem im Rahmen des PQ-Verfahrens seine variab-

len und fixen SNK an den jeweiligen Regelzonen-ÜNB für den jeweiligen Zeitraum: 

• SNKv (€/MWh) 

• SNKf (€/MW), bezogen auf den Anwendungszeitraum der Leistungspreiskompo-

nente der Netznutzungsentgelte (Jahr oder Monat). Ein Beispiel wird in Kapitel 

11 aufgeführt. 

Eine Veränderung der Stromnebenkosten ist bei Jahreswechsel zu erwarten, weshalb 

die Erprobungsphase in die drei genannten Zeiträume eingeteilt wurde. Eine Aktualisie-

rung ist unverzüglich nach Bekanntgabe an den ÜNB zu melden. Weitere Voraussetzun-

gen werden im Rahmenvertrag bzw. den darin befindlichen PQ-Bedingungen von dem 

jeweiligen ÜNB vorgegeben. 

 

Variable Bestandteile 

Zusammen mit den erwarteten MK und den indivivuellen SNKv wird geprüft, in welcher 

Höhe die variablen SNK kompensiert werden können und ob eine zusätzliche Kompen-

sation der fixen SNK möglich ist: 

• Wenn SIPv > MK:  

o Begrenzte Kompensation der variablen SNK bis MK  

o Keine zusätzliche Kompensation der fixen SIP möglich 

• Wenn SIPv < MK:  

o Vollständige Kompensation der variablen SNK möglich 

o Zusätzliche Kompensation der fixen SIP möglich 
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Die variablen Bestandteile (begrenzt durch MK) werden, für die im Rahmen von 13k 

zugeteilten und gezählten Abregelungsstrommengen, erstattet. Diese Information wird 

an den Teilnehmer kommuniziert, welcher sich daraufhin für oder gegen eine Teilnahme 

am Instrument entscheidet. In den Stunden in denen der Referenzpreis < 13k-Preis (Er-

stattung = 0) ist und eine vollständige Kompensation der variablen SNK nicht nötig ist 

um das Hochfahren der Entlastungsanlage wirtschaftlich zu machen, wird die SNK-Kom-

pensation so gekürzt, dass der finanzielle Vorteil der 13k-Aktivierung konstant bleibt. 

Sofern die variablen SNK nicht schon durch das niedrige Referenzpreisniveau kompen-

siert werden, werden sie bis zur vollen Höhe der individuellen variablen SNK des Anbie-

ters, jedoch höchstens in Höhe der maximalen SNK-Kompensation, erstattet. 

 

Fixe Bestandteile 

Sofern aus dem vorherigen Schritt eine möglich zusätzliche Kompensation der fixen SNK 

identifiziert wurde, erfolgt die Ermittlung der möglichen Kompensation der fixen SNK 

nach dem folgendem Prinzip. Der Regelzonen-ÜNB ermittelt anhand folgender Formel 

den Anteil der möglichen SNKf-Kompensation LPA für den jeweiligen Zeitraum: 

𝐿𝑃𝐴 = 𝑀𝐼𝑁 ((𝑀𝐾 − 𝑆𝑁𝐾𝑣) ∗ 𝐵ℎ𝑥,𝑅𝑒𝑠𝑡; 𝑆𝑁𝐾𝑓) 

Dieser berechnete Anteil wird für den jeweiligen Zeitraum festgelegt und an den Teilneh-

mer kommuniziert, welcher sich daraufhin für oder gegen eine Teilnahme entscheidet. 

Dieser Anteil steht am Ende des Zeitraums zur Verfügung, um die zusätzlichen Kosten 

der durch 13k-Einsätze erzeugten Lastspitzen finanziell zu kompensieren. 

Zusammenfassend sind also bei einer vollständingen Teilnahme innerhalb der Erpro-

bungsphase drei individuelle Anteile (LPA,1 bis LPA,3) zu bestimmen. Eine Beispielbe-

rechnung ist in Kapitel 11 aufgeführt. 

 

 

Abbildung 6:Grafische Darstellung der für den Vergütungsrahmen geltenden Zeiträume inklu-

sive Berechnung der jeweiligen LP_A 

SNK v ( )
SNK v (1)

                              

202620252024

  M h Zeitraum 1 Zeitraum 2 Zeitraum  
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t

Erprobungsphase
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x Bh (1) 
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Sofern der Teilnehmer sich für eine Teilnahme entschieden hat, wird am Ende des Ka-

lenderjahres überprüft, ob die Mindestvorgabe bzgl. der Verfügbarkeitsmeldungen ein-

gehalten wurde: 

𝑉𝑖𝑠𝑡 ≥ 𝑉𝑚𝑖𝑛 ∗
𝑛

𝑚
 

mit n = Anzahl der Monate, die der Teilnehmer in dem Zeitraum registriert war 

 mit m = Anzahl der Monate je Zeitraum (wie definiert zu Beginn des Kapitels 

6.3.3.2) 

Bei einem positiven Ergebnis erfolgt eine Kompensation der zusätzlichen LP-Kosten an-

hand des zu Beginn des Zeitraums (bzw. zu Beginn der Teilnahme) an den Teilnehmer 

kommunizierten Anteils LPA (siehe auch Beispielrechnung 3 in Kapitel 11). 

 

Kostensenkender Effekt gegenüber Redispatch-Maßnahmen 

Mit dem beschriebenen Vergütungsrahmen inklusive SNK-Kompensation wird die Vor-

gabe gemäß § 13k Abs. 6 S. 2 Nr. 4 EnWG kostensenkender Effekt gegenüber Redis-

patch-Maßnahmen zu Beginn des Zeitraums abhängig von den ÜNB-Erwartungen über-

prüft. Je nachdem wie sich die tatsächlichen Betriebsstunden der einzelnen Teilnehmer 

und die tatsächlichen DA-Preise unterjährig entwickeln, kann ein zusätzlicher oder ein 

verminderter kostensenkender Effekt gegenüber RD-Maßnahmen erzielt werden. 

• Zusätzlicher kostensenkender Effekt, wenn 

o Ist(Bh) > ÜNB-Erwartung(ø Bh) und 

o Ist(DA) < ÜNB-Erwartung(ø EEX)  

• Kostensenkender Effekt nicht gegeben, wenn 

o Ist(Bh) < ÜNB-Erwartung(ø Bh) und 

o Ist(DA) > ÜNB-Erwartung(ø EEX)  

• Effekte können sich aufheben, wenn 

o Entweder 

▪ Ist(Bh) < ÜNB-Erwartung(ø Bh)  

▪ Ist(DA) < ÜNB-Erwartung(ø EEX)  

o Oder 

▪ Ist(Bh) > ÜNB-Erwartung(ø Bh)  

▪ Ist(DA) > ÜNB-Erwartung(ø EEX)  

Es wird aufgrund des dafür sehr hohen Aufwands davon abgesehen, diesen Aspekt an-

hand einer ex-post-Analyse nach Ablauf eines Zeitraums zu überprüfen. Stattdessen 

wird akzeptiert, dass diese Effekte auftreten können. 
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6.3.4 Umgang mit Rampen 

Bei Start der Lastaufnahme und Beendigung der Lastaufnahme in einer Ver-

brauchsnalge kommt es typischerweise zu Rampen. Je nach Art der Entlastungsanlage 

und dem zugrundeliegenden Produktionsprozess für die Lastaufnahme fallen Rampen 

unterschiedlich aus. Daher sind auch die Startvorgänge sehr unterschiedlich. Die Been-

digung der Lastaufnahme kann typischerweise eher kurzfristig erfolgen und muss bei 

vielen Prozessen auch über „Not-Aus“ umsetzbar sein. 

Des Weiteren ist der Arbeitspunkt/Betriebszustand der Entlastungsanlage für die Kom-

pensation von Rampen relevant. Beispielsweise ist es bei investiv zusätzlichen Anlagen 

(z.B. Elektrolyseur) möglich, dass die Zuweisung für einen Verbrauch bereits in den Be-

reich einer ohnehin eigenständig geplanten Lastaufnahme fällt (Beispiel kontinuierliche 

Produktion von Wasserstoff). In diesem Fall würde die Entlastungsanlage keine Rampe 

für den zugewiesenen Verbrauchzeitraum des ÜNB benötigen. Ebenso ist zu berück-

sichtigen, dass Entlastungsanlagen im Anschluss an einen zugewiesenen Verbrauchs-

zeitraum die Lastaufnahme eigenständig fortführen könnten. 

In Abwägung der einhergehenden Aspekte und Aufwände für die Abrechnung bei Netz-

betreibern und Teilnehmern, kann daher zunächst in der Erprobungsphase pauschal die 

Erstattung einer Rampe vor und nach dem zugewiesenen Verbrauchszeitraum bis zu 30 

Minuten für die Lastaufnahme vergütungsrelevant sein. Dabei wird eine 30 Minuten 

Rampe über 15 Minuten Mittelwerte vergütet. 

Voraussetzung für eine Vergütung ist, dass bei der Präqualifikation der Entlastungsan-

lage durch den Anbieter glaubhaft dargelegt wird, dass eine Rampe technisch notwendig 

ist (siehe 5.2.6). 

Die pauschale Berücksichtigung von Rampen bei der Vergütung, erfolgt unter der Be-

dingung einer Evaluierung und möglichen Anpassung für das Zielkonzept und ist zu-

nächst nur für die Erprobungsphase gültig. 

 

 

Abbildung 7: Beispiele zum Umgang mit Rampen  
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6.3.5 Ausschluss und Doppelvermarktung 

Die ÜNB sehen keinen Bedarf, die Teilnahme am Großhandelsmarkt für präqualifizierte 

Entlastungsanlagen auszuschließen, auch wenn die NNE-Leistungskomponente im 

Rahmen von § 13k EnWG erstattet wird. 

Sofern der berechtigte Teilnehmer seine Anlage für weitere Systemdienstleistungen 

(SDL) zur Verfügung stellt, stellt dies nach diesem Konzept kein Ausschlusskriterium für 

die Teilnahme an § 13k EnWG dar. Der berechtigte Teilnehmer hat sicherzustellen, dass 

die Teilnahme an den weiteren SDL außerhalb der im Rahmen von § 13k EnWG zuge-

wiesenen Zeitscheiben erfolgt. Vorgaben der BNetzA durch die Festlegung der Kriterien 

zur Zusätzlichkeit des Stromverbrauchs bleiben unberührt. 

6.3.6 Pönale 

Die ÜNB sehen im Vergütungstrahmen ebenfalls ein Pönale vor. Diese Pönale soll dabei 

die berechtigen Teilnehmer anreizen, die ihnen zugeteilten 13k-Volumina zu verbrau-

chen und sie nicht z.B. am Intraday-Markt weiterzuverkaufen. Um das Missbrauchspo-

tenzial zu beseitigen, muss die Pönale sicherstellen, dass der Verbrauch des zugeteilten 

Volumens wirtschaftlicher ist als der Weiterverkauf am ID-Markt. 

Der Erlös, den der Verbraucher beim Verbrauch der 13k-Mengen erzielt, berechnet sich 

mit: 

 𝐸𝑟𝑙ö𝑠13𝑘

= 𝑀𝑒ℎ𝑟𝑤𝑒𝑟𝑡 𝑑𝑢𝑟𝑐ℎ 𝑆𝑡𝑟𝑜𝑚𝑣𝑒𝑟𝑏𝑟𝑎𝑢𝑐ℎ − 𝑆𝑡𝑟𝑜𝑚𝑝𝑟𝑒𝑖𝑠𝐸𝑖𝑛𝑘𝑎𝑢𝑓 + 𝐸𝑟𝑠𝑡𝑎𝑡𝑡𝑢𝑛𝑔 − 𝑆𝑁𝐾

+ 𝑆𝑁𝐾𝐾𝑜𝑚𝑝𝑒𝑛𝑠𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 

Der Mehrwert durch den Stromverbrauch setzt sich aus dem 13k-Preis und einer Rendite 

zusammen. Die Erstattung berechnet sich mit dem Strompreis abzüglich des 13k-Prei-

ses. 

Wenn der Verbraucher das zugeteilte und gekaufte Volumen nicht verbraucht und es am 

Intraday-Markt für einen „ID-Preis“ (abhängig von der Transaktion) verkauft, ergibt sich 

folgend Erlösrechnung: 

𝐸𝑟𝑙ö𝑠𝐼𝑛𝑡𝑟𝑎𝑑𝑎𝑦 =  𝐼𝐷𝑃𝑟𝑒𝑖𝑠 − 𝑆𝑡𝑟𝑜𝑚𝑝𝑟𝑒𝑖𝑠𝐸𝑖𝑛𝑘𝑎𝑢𝑓 − 𝑃ö𝑛𝑎𝑙𝑒 

Es ergibt sich folgende Ungleichung, die sicherstellt, dass der Verkauf am Intraday-Markt 

unwirtschaftlich gegenüber einer Teilnahme an 13k wird: 

13𝑘𝑃𝑟𝑒𝑖𝑠 + 𝑅𝑒𝑛𝑑𝑖𝑡𝑒 − 𝑆𝑡𝑟𝑜𝑚𝑝𝑟𝑒𝑖𝑠𝐸𝑖𝑛𝑘𝑎𝑢𝑓 + 𝐸𝑟𝑠𝑡𝑎𝑡𝑡𝑢𝑛𝑔

> 𝐼𝐷𝑃𝑟𝑒𝑖𝑠 − 𝑆𝑡𝑟𝑜𝑚𝑝𝑟𝑒𝑖𝑠𝐸𝑖𝑛𝑘𝑎𝑢𝑓 − 𝑃ö𝑛𝑎𝑙𝑒 

𝑅𝑒𝑛𝑑𝑖𝑡𝑒 + 𝑆𝑡𝑟𝑜𝑚𝑝𝑟𝑒𝑖𝑠𝐸𝑖𝑛𝑘𝑎𝑢𝑓 > 𝐼𝐷𝑃𝑟𝑒𝑖𝑠 − 𝑃ö𝑛𝑎𝑙𝑒 

𝑃ö𝑛𝑎𝑙𝑒 > 𝐼𝐷𝑃𝑟𝑒𝑖𝑠 − 𝑆𝑡𝑟𝑜𝑚𝑝𝑟𝑒𝑖𝑠𝐸𝑖𝑛𝑘𝑎𝑢𝑓 − 𝑅𝑒𝑛𝑑𝑖𝑡𝑒 
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Da die Rendite nicht bekannt ist und ohnehin negativ in die Ungleichung eingeht, kann 

sie vernachlässigt werden. So wird die Pönale unabhängig von den individuellen Rendi-

ten der Verbraucher. Es wird sichergestellt, dass die Pönale selbst bei einer Produktion 

zu Grenzkosten ihre Wirkung entfaltet. Da den ÜNB der tatsächliche Strombeschaf-

fungspreis der berechtigten Teilnehmer nicht bekannt ist, wird dieser mit dem DA-Preis 

angenähert. 

𝑃ö𝑛𝑎𝑙𝑒 = max  (𝐼𝐷𝐴𝐸𝑃 − 𝐷𝐴𝑃𝑟𝑒𝑖𝑠; 0) 

Die Pönale wird für jede Stunde mit der Differenz aus zugteilter Abregelungsstrommenge 

und der vom Teilnehmer verbrauchten Abregelungsstromemnge multipliziert und muss 

vom Teilnehemer an den ÜNB gezahlt werden. 

𝑍𝑎ℎ𝑙𝑢𝑛𝑔 𝐴𝑛𝑏𝑒𝑖𝑡𝑒𝑟 𝑎𝑛 Ü𝑁𝐵

= 𝑃ö𝑛𝑎𝑙𝑒 ∗ 𝑚𝑎𝑥(𝑧𝑢𝑔𝑒𝑡𝑒𝑖𝑙𝑡𝑒 𝐴𝑏𝑟𝑒𝑔𝑒𝑙𝑢𝑛𝑔𝑠𝑠𝑡𝑟𝑜𝑚𝑚𝑒𝑛𝑔𝑒

− 𝑣𝑒𝑟𝑏𝑟𝑎𝑢𝑐ℎ𝑡𝑒 𝐴𝑏𝑟𝑒𝑔𝑒𝑙𝑢𝑛𝑔𝑠𝑠𝑡𝑟𝑜𝑚𝑚𝑒𝑛𝑔𝑒; 0) 

Für die Pönalenregelung werden solche Stunden ausgenommen, in welchen der Strom-

preis die Preisobergrenze übersteigt und der Teilnehmer die zugeteilten Abregelungs-

strommengen abgelehnt hat (vgl. 6.3.2). Im Rahmen der Abrechnung müssen solche 

Stunden vom Teilnehmer nachgewiesen werden. Ein ausbleibener Verbrauch von zuge-

wiesenen Abregelungsstromengen wird in diesem Fall nicht pönalisiert. Dieser Mecha-

nismus gewährleistet, dass die Regelung nach § 13k Abs. 5 EnWG im Einklang steht mit 

der Vorgabe nach § 13k Abs. 6 S. Nr. 4 EnWG, einen gesamtwirtschaftlichen Nutzen 

und kostensenkenden Effekt der Maßnahme sicherzustellen.  
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7 Prognose der Abregelungsstrommengen (§ 13k Abs. 6 S. 2 Nr. 5 EnWG) 

Auszug Gesetzestext: 

„Angaben dazu, auf Grundlage welcher Prognosen unter Anwendung welcher Methode 

die Abregelungsstrommenge der jeweiligen Entlastungsregion bestimmt wird, ein-

schließlich der Angabe eines hinreichenden Abschlags, um sicherzustellen, dass nicht 

mehr Abregelungsstrommengen zugeteilt werden, als abgeregelt werden müssten, so-

wie die Angabe dazu, auf welcher Grundlage der Abschlag bestimmt wird“ (§ 13k Abs. 

6 S. 2 Nr. 5 EnWG) 

Auszug Gesetzestextbegründung: 

„Nummer 5 legt deshalb fest, dass die Übertragungsnetzbetreiber ihre Prognose- und 

Berechnungsmethoden als Teil des Konzepts vorzulegen haben. Prognose und Men-

genbestimmungen können insbesondere über den Zeitraum vor der ersten Evaluierung 

vereinfacht durchgeführt werden, sollen aber mit zunehmenden Lerneffekten und Erfah-

rungen optimiert werden. Zudem ist ein Sicherheitsabschlag zu bestimmen, damit nicht 

mehr Strom abgegeben wird, als andernfalls abgeregelt werden müsste. Dafür muss 

auch die im vereinfachten Verfahren vergebene Abregelungsstrommenge von der zu 

Ausschreibung vorgesehenen abgezogen werden.“ 

 

Das Umsetzungskonzept der Übertragungsnetzbetreiber soll Angaben dazu machen, 

wie Abregelungsstrommengen je Entlastungsregion bestimmt werden und welche Prog-

nosen und Methoden dazu verwendet werden. Darüber hinaus soll ein Sicherheitsab-

schlag dargelegt werden und auch auf welcher Grundlage dieser bestimmt wird. Ent-

sprechend § 13k Abs. 6 Satz 2 Nr. 5 „Angaben dazu, auf Grundlage welcher Prognosen 

unter Anwendung welcher Methode die Abregelungsstrommenge der jeweiligen Entlas-

tungsregion bestimmt wird, einschließlich der Angabe eines hinreichenden Abschlags, 

um sicherzustellen, dass nicht mehr Abregelungsstrommengen zugeteilt werden, als ab-

geregelt werden müssten, sowie die Angabe dazu, auf welcher Grundlage der Abschlag 

bestimmt wird“. 

7.1 Grundlage für die Bestimmung der Abregelungsstrommenge (Prognosen, 

Methode) 

Die Grundlage für die Bestimmung der Abregelungsstrommenge ist eine Netzzustands-

prognose. Diese beschreibt eine Abschätzung der zukünftigen Engpässe im deutschen 

Übertragungsnetz auf Basis der vorliegenden Netznutzung. Hierfür gehen Prognosen 

zum Kraftwerkseinsatz, der Netzlast und der Erzeugung aus Erneuerbaren Energien ein. 

Darüber hinaus wird die Netznutzung im kontinentaleuropäischen Verbundnetz unter Be-

rücksichtigung der Nebenbedingungen aus dem “Flow Based Market Coupling” der 

CORE-Region mitberücksichtigt. Das abschließende Ergebnis ist eine Einschätzung 

zum zukünftigen deutschen Netzzustand. 
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7.2 Bestimmung der Höhe der Abregelungsstrommenge 

Für die Bestimmung der Höhe der Abregelungsstrommenge wird eine Simulation des 

deutschen Redispatcheinsatzes unter Berücksichtigung von Entlastungsanlagen und 

der Netzzustandsprognose durchgeführt. Die Simulation findet im Rahmen eines Opti-

mierungsmodells statt, welches technische Parameter der Netznutzer als auch des Net-

zes selbst mitberücksichtigt. Es wird ermittelt inwieweit Abregelungen von EE-Anlagen 

durch zusätzliche Verbräuche von Entlastungsanlagen ersetzt werden können. Hiermit 

wird gewährleistet, dass durch den zusätzlichen Verbrauch in Entlastungsanlagen keine 

Engpässe verstärkt werden bzw. neue entstehen und damit am Ende mehr EE-Anlagen 

abgeregelt werden müssen. Es wird trotzdem sichergestellt, dass das Potential von zu-

sätzlichem Verbrauch von Entlastungsanlagen genutzt wird, bevor auf das Mittel zur Ab-

regelung von Erneuerbaren Energien nach bestehendem Kenntnisstand zurückgegriffen 

wird. 

7.3 Sicherheitsabschlag  

Wegen zu erwartenden Prognoseunsicherheiten in Höhe der EE-Abregelungsleistung 

und des zeitlichen Eintretens bzw. Verschiebungen beim Eintritt ist ein sogenannter Si-

cherheitsabschlag einzuführen.  

Die ermittelten Mengen der Entlastungsanlagen sollen einem möglichen Sicherheitsab-

schlag unterliegen. Der Sicherheitsabschlag wird je Entlastungsregion angewendet. Auf-

grund der hohen Unsicherheiten in den Prognosen und dem noch ausstehenden Han-

delsschluss des Day-Ahead-Strommarktes sind Abschläge von beispielsweise 30-50% 

zu erwarten. Im Laufe der Erprobungsphase werden in einer Ex-post-Untersuchung die 

Unsicherheiten in der Prognose (Volumen & Zeitbereich) analysiert. Unter Berücksichti-

gung des Auslösekriteriums soll im Anschluss für das Zielkonzept eine transparente Me-

thode zur Bestimmung eines Abschlages ermittelt werden. Zusätzlich zum Sicherheits-

abschlag der Volumen (MW) kann es aufgrund von Prognoseunsicherheiten zu zeitli-

chen Verschiebungen der dargebotsabhängigen Einspeisung und damit auch der not-

wendigen EE-Abregelungsmaßnahmen kommen. Daher wird neben dem Sicherheitsab-

schlag für das Volumen auch eine Anpassung vor und nach dem relevanten EE-Abre-

gelungszeitfenster vorgesehen. 

  



 

45 

8 Auslösekriterium (§ 13k Abs. 6 S. 2 Nr. 6 EnWG) 

Auszug Gesetzestext: 

„die Definition eines Auslösekriteriums, um die Verfahren gemäß Absatz 2 und 4 auszu-

lösen“ (§ 13k Abs. 6 S. 2 Nr. 6 EnWG) 

Auszug Gesetzestextbegründung: 

„Nummer 6 besagt, dass erst ab einer bestimmten Auslöseschwelle das Ausschrei-

bungs- oder pauschalierte Zuteilungsverfahren aktiviert wird. Dafür muss in der relevan-

ten Stunde ein bestimmter Prozentsatz der Stromerzeugung erneuerbarer Energien in 

der jeweiligen Entlastungsregion, der laut Prognose abgeregelt werden müsste, erreicht 

werden. So wird sichergestellt, dass die Maßnahme nur in Stunden mit signifikanten Ab-

regelungsstrommengen durchgeführt wird.“ 

 

Entsprechend § 13k Abs. 6 Satz 2 Nr. 6 EnWG ist „die Definition eines Auslösekriteriums, 

um die Verfahren gemäß Absatz 2 und 4 auszulösen“ zu beschreiben. Das Umsetzungs-

konzept der ÜNB enthält ein Auslösekriterium, welches zur Ausweisung und Zuteilung 

von Abregelungsstrommengen an Entlastungsanlagen zur Anwendung kommt. Dieses 

wird auch für Eigenverbrauchsentlastungsanlagen genutzt.  

Über die Auslösung zur Nutzung von Entlastungsanlagen wird unter Berücksichtigung 

aktueller Erkenntnisse Vormittags D-1 vor 10 Uhr, auf Grundlage der ausgewiesenen 

EE-Abregelungen der Entlastungsregionen, entschieden. Auf Basis der Erkenntnisse 

aus der Netzzustandsprognose, dem Ergebnis aus der Optimierung und der momentan 

vorliegenden Unsicherheiten der Methode wird über die Nutzung des Mittels entschie-

den. Aufgrund der hohen Unsicherheiten vor Handelsschluss der vortägigen Auktion am 

Spotmarkt, fließen aktuelle Erkenntnisse über die anstehende Netzsituation in die Ab-

wägung zur Auslösung des Kriteriums mit ein.  
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9 Veröffentlichung (§ 13k Abs. 6 S. 2 Nr. 7 EnWG) 

Auszug Gesetzestext: 

„Angaben dazu, an welcher Stelle und zu welchem Zeitpunkt [1] die Abregelungsstrom-

menge der jeweiligen Entlastungsregion, [2] die Zeitpunkte und Bedingungen der Aus-

schreibungen nach Absatz 2 Satz 1 oder Angaben zum pauschalierten Zuteilungsver-

fahren nach Absatz 2 Satz 2 und 3 sowie [3] die Ergebnisse der Ausschreibungen ver-

öffentlicht werden.“ (§ 13k Abs. 6 S. 2 Nr. 7 EnWG) 

Auszug Gesetzestextbegründung: 

„Nummer 7 macht Angaben zur Transparenz, die für die teilnehmenden Lasten für einen 

funktionierenden Ablauf notwendig sind. Diese umfassen mindestens Zeitpunkt und Be-

dingungen der Ausschreibung oder für das pauschalierte Zuteilungsverfahren sowie die 

Veröffentlichung der Ergebnisse.“ 

 

Gemäß den Vorgaben des § 13k Abs. 6 Satz 2 Nr. 7 EnWG werden im folgenden „An-

gaben dazu, an welcher Stelle und zu welchem Zeitpunkt [1] die Abregelungsstrom-

menge der jeweiligen Entlastungsregion, [2] die Zeitpunkte und Bedingungen der Aus-

schreibungen nach Absatz 2 Satz 1 oder Angaben zum pauschalierten Zuteilungsver-

fahren nach Absatz 2 Satz 2 und 3 sowie [3] die Ergebnisse der Ausschreibungen ver-

öffentlicht werden“ gemacht.“. 

Die ÜNB-Internetseite www.netztransparenz.de wird als zentrale Plattform beibehalten, 

um relevante Daten für die Öffentlichkeit zugänglich zu machen. Die Veröffentlichung 

über www.netztransparenz.de stellt sicher, dass die erforderlichen Informationen trans-

parent, zeitnah und gemäß den gesetzlichen Vorgaben bereitgestellt werden. 

Ab dem 1. Oktober 2024 werden täglich die Abregelungsstrommengen sowie die Ergeb-

nisse des pauschalisierten Zuteilungsverfahrens veröffentlicht. Diese Informationen um-

fassen aggregierte Leistungsmittelwerte für Entlastungsregionen und werden stündlich 

in MW angegeben.  

Die ausgewiesenen Abregelungsstrommengen werden stündlich aggregiert pro Entlas-

tungregion bis spätestens 10:00 Uhr am Vortag (D-1) und für den Folgetag (D) veröffent-

licht.  

Die zugeteilten Abregelungsstrommengen werden stündlich aggregiert pro Entlastungre-

gion bis spätestens 11:00 Uhr am Vortag (D-1) und für den Folgetag (D) veröffentlicht. 

  

http://www.netztransparenz.de/
http://www.netztransparenz.de/
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10 Weitere Voraussetzungen für Teilnehmer nach Absatz 4 (§ 13k Abs. 6 S. 

2 Nr. 8 EnWG) 

Auszug Gesetzestext: 

„Angaben zu weiteren Voraussetzungen, unter denen berechtigte Teilnehmer nach Ab-

satz 4 an der Maßnahme teilnehmen können; dazu zählen insbesondere die Modalitäten 

der Teilnahme und Zeitpunkt der Information, dass der Entlastungsanlage kein Abrege-

lungsstrom zugeteilt wird.“ (§ 13k Abs. 6 S. 2 Nr. 8 EnWG) 

Auszug Gesetzestextbegründung: 

„Nummer 8 gibt den Übertragungsnetzbetreibern die Möglichkeit, weitere Voraussetzun-

gen für die berechtigten Teilnehmer nach Absatz 4 festzuschreiben. Dazu zählen insbe-

sondere die Modalitäten der Teilnahme und Zeitpunkt der Information, dass der Entlas-

tungsanlage kein Abregelungsstrom zugeteilt wird.“ 

 

Die Rahmenbedingungen zur Teilnahme und wesentlichen Anforderungen an Eigen-

verbrauchsentlastungsanlagen sind in Kapitel 5.4 beschrieben. Die ÜNB behalten sich 

vor insbesondere zusätzlich notwendige Anforderungen im Rahmen des Registrie-

rungsverfahrens vorzusehen. 
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11 Anhang 

Berechnungsbeispiele für den Vergütungsrahmen (Kapitel 6.3) 

Die für die Beispielrechnungen verwendeten Daten dienen lediglich der Veranschauli-

chung bzw. Erläuterung der in Kapitel 6.3 gezeigten Formeln. Die Höhe der hier aufge-

führten ÜNB-Vorgaben, der 13k-Preis, die Preisobergrenze und die MK wurden nach 

aktuellen Schätzungen ermittelt. Diese können sich jedoch in Abhänigkeit von Strom- 

und Gaspreisentwicklungen zukünftig verändern. 

 

1. Zu Kapitel 6.3.2 

Der 13k-Preis kann nach Kapitel 6.3.2 beispielhaft folgendermaßen berechnet werden: 

13𝑘𝑃𝑟𝑒𝑖𝑠 =
40

€
𝑀𝑊ℎ𝑡ℎ

+ 50
€

𝑡𝐶𝑂2
∗ 0,201

𝑡𝐶𝑂2

𝑀𝑊ℎ𝑡ℎ
+ 4,05

€
𝑀𝑊ℎ𝑡ℎ

+ 5,5
€

𝑀𝑊ℎ𝑡ℎ
+ 1,86

€
𝑀𝑊ℎ𝑡ℎ

1
∗ (1 −

1

3
) = 40,97

€

𝑀𝑊ℎ𝑒𝑙

 

 

2. Zu Kapitel 6.3.3 

Für die Ermittlung von Bhx,Rest am Beispiel des Zeitraums 2 (01.01.2025 bis 31.12.2025) 

veröffentlichen die ÜNB vor Beginn des Zeitraums die erwarteten Betriebsstunden in der 

Entlastungsregion x für das entsprechende Kalenderjahr: 

Monat Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez 

i 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Bhx,i (h) 100 90 80 70 60 50 50 60 70 80 90 100 

Bhx (h) 900 

Sofern sich ein berechtiger Teilnahmer für eine Teilnahme ab dem Monat März entschei-

det, d.h. ab März registriert ist, ergibt sich somit: 

𝐵ℎ𝑥,𝑅𝑒𝑠𝑡 = ∑ 𝐵ℎ𝑥,𝑖

12

𝑖=3

= 80 + 70 + 60 + 50 + 50 + 60 + 70 + 80 + 90 + 100 = 710ℎ 
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3. Zu Kapitel 6.3.3.2 

Notwendige Daten für die Berechnung der individuellen Stromnebenkosten-Kompensa-

tion: 

ÜNB-Daten 

Zeitraum 01.01.2025 – 31.12.2025 (2) 

m 12 Monate 

MK 120 €/MWh (Veröffentlichung am 01.12.2024) 

13k-Preis 40 €/MWh (Veröffentlichung am 01.12.2024) 

Preisobergrenze 500 €/MWh (Veröffentlichung am 01.12.2024) 

Bhx 900 h (Summe aus Bhx,i) 

Vmin 2.000 h 

Teilnehmerspezifische Daten 

Bhx,Rest (ex-ante) 710 h (siehe oben) 

SNKv (ex-ante) 100 €/MWh 

SNKf  (ex-ante) Der Leistungspreis der Netzentgelte NNELP des be-

rechtigten Teilnehmers beträgt beispielhaft 25.000 

€/MW/a. Bezogen auf den Anwendungszeitraum des 

Leistungspreises (Jahr) ermittelt sich SNKf damit wie 

folgt: 

𝑆𝑁𝐾𝑓 = 𝑎 ∗ 𝑁𝑁𝐸𝐿𝑃 = 𝑎 ∗ 25.000
€

𝑀𝑊 ∗ 𝑎
= 25.000

€

𝑀𝑊
 

n (ex-post) 10 Monate (Registrierung von 01.03.2025 bis 

31.12.2025) 

 

Da in diesem Fall die variablen Stromnebenkosten des berechtigten Teilnehmers unter-

halb der Referenz MK (100 €/MWh   120 €/MWh) liegen, kann eine vollständige Kom-

pensation der variablen Stromnebenkosten zugesichert werden. Außerdem ist damit 

eine zusätzliche Kompensation der fixen Stromnebenkosten möglich: 

𝐿𝑃𝐴 = 𝑀𝐼𝑁 ((𝑀𝐾 − 𝑆𝑁𝐾𝑣) ∗ 𝐵ℎ𝑥,𝑅𝑒𝑠𝑡; 𝑆𝑁𝐾𝑓) 
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𝐿𝑃𝐴 = 𝑀𝐼𝑁 ((120
€

𝑀𝑊ℎ
− 100

€

𝑀𝑊ℎ
) ∗ 710ℎ; 25.000

€

𝑀𝑊
) = 14.200

€

𝑀𝑊
 

Sofern der Teilnehmer sich für eine Teilnahme entschieden hat, wird am Ende des Ka-

lenderjahres überprüft, ob die Mindestvorgabe bzgl. der Verfügbarkeitsmeldungen ein-

gehalten wurde: 

𝑉𝑖𝑠𝑡 ≥ 𝑉𝑚𝑖𝑛 ∗
𝑛

𝑚
= 2.000ℎ ∗

10

12
= 1.666,67ℎ 

Bei einem positiven Ergebnis erfolgt eine Kompensation anhand des zu Beginn des Zeit-

raums (bzw. zu Beginn der Teilnahme) an den Teilnehmer kommunizierten Anteils LPA: 

• Lastspitze ohne 13k:  LSo13k = 3 MW (innerhalb des Kalenderjahres, ex-

klusive der Lastspitzen, welche durch Testfahrten auf Anweisung des ÜNB ent-

standen sind) 

• Lastspitze mit 13k:  LSm13k = 10 MW 

• Zusätzliche Lastspitze: LSzus = (𝐿𝑆𝑚𝑖𝑡13𝑘 − 𝐿𝑆𝑜ℎ𝑛𝑒13𝑘) = 7𝑀𝑊 

 

➔ ÜNB-Kompensation = 𝐋𝐏𝐀 ∗ 𝐋𝐒𝐳𝐮𝐬 = 𝟏𝟒. 𝟐𝟎𝟎
€

𝑀𝑊
∗ 𝟕𝐌𝐖 = 𝟗𝟗. 𝟒𝟎𝟎€ 


